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1 Anlass und Gegenstand der Planung 

Das Areal der ehemaligen Tricotfabrik Nabholz AG (Textilfabrik, gegrün-

det 1821, Betriebseinstellung 1992) liegt zentral in der Gemeinde Schö-

nenwerd in der Nähe vom Ortskern, den Schulen, dem Bahnhof und von 

Einkaufs- und Dienstleistungsangeboten. In den Gewerbebauten auf 

dem Nabholz-Areal (GB Schönenwerd Nr. 719) sind heute verschiedene 

Unternehmen angesiedelt (Sineo AG, WD comtec, Schreinerei Nabholz 

sowie diverse weitere kleinere Unternehmen und Mieter). Mehrere Flä-

chen auf dem Areal sind unternutzt und im westlich angrenzende Be-

reich zwischen Probstmattstrasse und Aarauerstrasse befinden sich teil-

weise brachliegende oder unbebauten Grundstücke – mit Ausnahme der 

Liegenschaften entlang der Aarauerstrasse. Das Nabholz-Areal, zusam-

men mit diesen westlich angrenzenden Flächen, bietet ein grosses Po-

tenzial für die Siedlungsentwicklung nach innen und die Entwicklung in 

Richtung erweitertes Dorfzentrum im Sinne des räumlichen Leitbilds 

(2018) und der revidierten Ortsplanung der Gemeinde Schönenwerd. 

 

 

Abbildung 1: Situationsplan, Lage des Nabholz-Areals und des  
Gestaltungsplanperimeters 

  

Nabholz-Areal 

Bahnhof 
Schulhaus 

Ortskern 

Migros 
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In der Ortsplanungsrevision (genehmigt mit RRB Nr. 2023/1223) wurden 

das Nabholz-Areal sowie die westlich angrenzenden Grundstücke mehr-

heitlich in die Zentrumszone umgezont und es wurde eine Gestaltungs-

planpflicht festgelegt. Gemäss revidiertem Zonenreglement dient die 

Zentrumszone einer dichten, ortsbaulich und architektonisch hochwerti-

gen Bauweise mit hoher Aufenthaltsqualität an zentraler Lage. Im Sinne 

dieser neuen Vorgaben wurde im Auftrag der Sineo AG, Grundeigentü-

merin der meisten Parzellen im Planungsperimeter, ein Gestaltungsplan-

verfahren zur Entwicklung des Gebiets ausgelöst.  

Gegenstand der Planung ist der Gestaltungsplan Nabholz-Areal mit den 

damit verbundenen Sonderbauvorschriften. Als Grundlage wurde durch 

das Büro Husistein & Partner AG eine Variantenstudie und resultierend 

daraus ein Richtprojekt erarbeitet. Die Erarbeitung des Richtprojekts und 

des Gestaltungsplans erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Auftrag-

geberin, den betroffenen Grundeigentümern und der Gemeinde in meh-

reren Sitzungen. Im Sinne der Zentrumszone wird eine Mischung aus 

Wohn- und Gewerberäumen mit einer attraktiven Umgebungsgestal-

tung geschaffen. Die bestehenden Gewerbebauten werden weiterhin 

als solche genutzt werden.  

2 Verfahren und Organisation 

2.1 Planungszweck und Verfahren  

Mit der vorliegenden Nutzungsplanung wir die Gestaltungsplanpflicht 

umgesetzt und die Rechtsgrundlage geschaffen für die qualitativ hoch-

wertige Entwicklung des Nabholz-Areals als verdichtetes, nutzungs-

durchmischtes Gebiet mit hoher Aufenthaltsqualität im Sinne einer Wei-

terführung des Dorfzentrums.  

Der Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften (SBV) bedingt ein Nut-

zungsplanverfahren nach kantonalem Recht gemäss §§ 15-21 PBG. Der 

Plan und die SBV erhalten nach der kantonalen Vorprüfung, der Mitwir-

kung, der öffentlichen Auflage und nach der Publikation des Regierungs-

ratsbeschlusses (RRB) im Amtsblatt Rechtskraft.  

Der Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV dient der Berichterstattung 

gegenüber den kantonalen Behörden. Er hat zum Ziel, die zentralen und 

kritischen Punkte der Planung zu dokumentieren, den Planungsprozess 

sowie die Recht- und Zweckmässigkeit der Planung aufzuzeigen.  

  

Anlass der Planung  

Planungsgegenstand: 
Gestaltungsplan mit  
Sonderbauvorschriften 

Zweck der  
Nutzungsplanung 

Massgebendes 
Verfahren 

Raumplanungsbericht 
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Die revidierte Ortsplanung Schönenwerd wurde mit Regierungsratsbe-

schluss RRB Nr. 1223 vom 04.04.2023 genehmigt und wurde am 

29.09.2023 mit der Publikation im Amtsblatt rechtskräftig. Der Gestal-

tungsplan Nabholz-Areal orientiert sich an der in der revidierten Ortspla-

nung festgelegten Grundnutzung und Gestaltungsplanpflicht. In der 

vorliegenden Nutzungsplanung erfolgen keine Änderungen der Grund-

nutzung; die Planbeständigkeit gegenüber der revidierten Ortsplanung 

wird nicht verletzt. 

2.2 Projektorganisation 

Auftraggeberin des Gestaltungsplans ist die auf dem Nabholz-Areal an-

sässige Sineo AG. Das familiengeführte Unternehmen ist operativ in der 

Immobilienbranche tätig, wobei sie als Investor, Bauherr von Miet- und 

Eigentumsobjekten sowie als Verwaltung auftritt.  

Die Erarbeitung des Richtprojekts und des Gestaltungsplans wurde 

durch folgende Unternehmen und Personen fachlich begleitet: 

- Gesamtprojektorganisation und -koordination: Realit Treuhand AG; 

Gianni Asquini 

- Städtebauliche Variantenstudie / Erarbeitung Richtprojekt: Husistein 

& Partner AG; Philipp Husistein, Wolfgang Fehrer, Dominik Marfurt 

- Landschaftsarchitektur / Richtprojekt Freiraumgestaltung: arcoplan 

klg; Stefan Zantop 

- Erarbeitung Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften, Begleitung 

Nutzungsplanverfahren: BSB + Partner, Ingenieure und Planer;  

Isabelle Röösli, Thomas Ledermann 

- Verkehrsgutachten: BSB + Partner, Ingenieure und Planer; Simon 

Friedli, Manuel Bugmann 

Das Richtprojekt und der Gestaltungsplan wurden in einem kooperati-

ven Planungsprozess erarbeitet. Von Beginn an wurden die Einwohner-

gemeinde Schönenwerd als Planungsbehörde sowie sämtliche vom Ge-

staltungsplanperimeter betroffenen Grundeigentümer in die Planung 

einbezogen und zu den Sitzungen zur Variantenstudie bzw. zum Richt-

projekt eingeladen. An den Sitzungen wurden die Interessen und Wün-

sche der verschiedenen Akteure abgeholt und soweit möglich berück-

sichtigt.  

Gemeinderat und Planungskommission wurden während den Planungs-

arbeiten regelmässig über den Planungsstand informiert und zur Mitwir-

kung eingeladen.   

Planbeständigkeit  

Auftraggeberin 

Fachliche Begleitung 

Kooperativer  
Planungsprozess 
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3 Planerische Ausgangslage 

3.1 Planungsperimeter und Umgebung 

Der Gestaltungsplanperimeter mit dem Nabholz-Areal liegt zentral in der 

Gemeinde Schönenwerd, nordöstlich des historischen Ortskerns, zwi-

schen Aarauerstrasse und C. F. Ballystrasse und Probstmattstrasse. Der 

Perimeter umfasst die nachfolgenden Parzellen mit einer Gesamtfläche 

von rund 21'947 m2:  

GB-Nrn. 208, 210, 212, 214, 485, 678, 719, 734, 1390. Mit Ausnahme 

der beiden Parzellen GB-Nrn. 208 und 1390 sind die Grundstücke im 

Eigentum der Sineo AG.  

Gemäss revidiertem Bauzonenplan gilt für die Grundstücke eine Gestal-

tungsplanpflicht, ausser für die Parzelle GB Nr. 214. Diese wurde im Jahr 

2023 von der Sineo AG erworben (zum Zeitpunkt der Ortsplanungsrevi-

sion noch anderer Eigentümer), wodurch die überbaubare Fläche erwei-

tert und arrondiert werden konnte. Für die Planung der Überbauung 

ergaben sich dadurch bessere Möglichkeiten für die Setzung der Bauten. 

Aufgrund des Parzellenerwerbs wurde der zusätzliche Einbezug der GB 

Nr. 214 in den Gestaltungsplanperimeter beim Gemeinderat beantragt 

und von diesem gutgeheissen.  

 

 

Abbildung 2: Lage des Planungsperimeters in der Gemeinde (roter Kreis) 
(Swisstopo, April 2022) 

Planungsperimeter 
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Abbildung 3: Perimeter Gestaltungsplan Nabholz-Areal, Ausschnitt  
Amtliche Vermessung (WebGIS Kt. SO, Juli 2024) 

Seit Inkrafttreten der Ortsplanungsrevision erfolgten im Bereich des Pla-

nungsperimeters mehrere Grenzmutationen, weshalb der heutige Stand 

der Amtlichen Vermessung nicht mehr mit der Situation im revidierten 

Bauzonenplan (Abbildung 4) übereinstimmt. Für eine Optimierung der 

Parzellensituation wurden die Grenzen der GB-Nrn. 210, 212, 214 und 

734 angepasst. 

Auf dem Grundstück GB Schönenwerd Nr. 719 befand sich früher die 

Tricotfabrik Nabholz AG (Textilfabrik), welche 1821 gegründet wurde 

und den Betrieb im Jahr 1992 aufgrund des asiatischen Konkurrenz-

drucks einstellte. Heute ist die Parzelle im Eigentum der Sineo AG. Die 

Gewerbebauten bieten Büroräumlichkeiten für verschiedene KMU sowie 

Mietraum für Lager, Studios, Ateliers usw. Mehrere Flächen auf der Par-

zelle sind heute unbebaut oder unternutzt (unbebaute Fläche bei der 

Einfahrt C.F. Ballystrasse, Parkplatz nördlich Aarauerstrasse).  

Westlich vom Nabholz-Gebäude befinden sich mehrere kleinere Ge-

bäude (Probstmattstrasse 10, 12, 14, 14a), welche im Zuge der Entwick-

lung des Nabholz-Areals abgebrochen werden. In den Gebäuden befin-

den sich heute ein eingemietetes Clubhaus, ein kleines Bauunternehmen 

sowie eine Wohnung mit Atelier. 

Grenzmutationen 

Heutige Nutzung im  
Planungsperimeter 

GB Nr. 719 
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Die zum Grundstück Nr. 719 gehörende kleine Parzelle GB Nr. 1443 ist 

im Baurecht an die Aare Versorgungs AG (AVAG) abgegeben (unterirdi-

sche Trafostation).  

Das Grundstück GB Nr. 485 (Sineo AG) ist heute unbebaut. Das vorhe-

rige Einfamilienhaus wurde im Sommer 2021 zurückgebaut. 

Die Parzellen GB Nrn. 212, 678 und 734 (Sineo AG) südlich der Probst-

mattstrasse bilden einen Bereich mit brachliegenden bzw. unbebauten 

Flächen. Sämtliche vorherigen Gebäude sind seit Sommer 2021 zurück-

gebaut.  

Entlang der Aarauerstrasse befinden sich Wohn- und Gewerbeliegen-

schaften auf den GB Nrn. 210 und 214. Die beiden Grundstücke wurden 

im Jahr 2023 von der Sineo AG erworben.  

Die Grundstücke GB Nrn. 208 und 1390 befinden sich nicht im Eigentum 

der Sineo AG. Für die Liegenschaften ist keine Veränderung vorgesehen, 

weshalb im Richtprojekt und im Gestaltungsplan vom heutigen Bestand 

ausgegangen wird. Die Grundstückbesitzer wurden in den Planungspro-

zess einbezogen.  

Der Planungsperimeter ist nördlich der Aarauerstrasse primär von 2-ge-

schossigen, max. 3-geschossigen Wohnquartieren umgeben. Auf dem 

im Westen an den Perimeter angrenzenden Grundstück GB-Nr. 215 ist 

ein 3-geschossiger Ersatzneubau für das vorher brachliegende Gebäude 

in Realisierung. Im Erdgeschoss sind Gewerbeflächen für stilles Gewerbe 

vorgesehen, in den Obergeschossen Mietwohnungen. Direkt gegenüber 

GB Nr. 215 befindet sich mit der Migros eine Einkaufsmöglichkeit in un-

mittelbarer Nähe des Nabholz-Areals.  

Auf der Südseite wird der Gestaltungsplanperimeter durch die Aarau-

erstrasse begrenzt. Südlich der Kantonsstrasse befindet sich die Stiftskir-

che sowie die Schulanlagen des Sällischulhauses. Weiter südwestlich 

schliesst das Zentrum von Schönenwerd mit dem historischen Ortskern 

und dem Bahnhof an. Die Naherholungsgebiete von Aare, Bally-Park so-

wie das Waldgebiet Richtung Ober- und Unterentfelden sind wenige 

hundert Meter vom Nabholz-Areal entfernt.  

  

GB Nr. 485 

GB Nrn. 212, 678, 734 

GB Nrn. 210, 214 

GB Nrn. 208, 1390 

Umgebung 
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3.2 Bauzonenplan 

In der Ortsplanungsrevision (OPR), genehmigt mit RRB Nr. 1223 vom 

04.04.2023, wurden im Bereich des Nabholz-Areals Umzonungen vor-

genommen. Der nördliche Teil der Parzelle GB Schönenwerd Nr. 719 

liegt nach der revidierten Ortsplanung in der Wohnzone 2-geschossig+ 

(W2+), ebenso wie die GB Nr. 485 (vorher Gewerbezone mit Wohnnut-

zung), vgl. Abbildung 4. Der südliche Teil der GB Nr. 719, sowie die Par-

zellen GB Nrn. 734, 212, 210, 208 und 1390 liegen in der Zentrumszone 

(ZZ; vorher Gewerbezone und Kernzone offen). Für diesen Bereich gel-

ten die besonderen Bestimmungen Nabholz (d) gemäss Zonenreglement 

(spezielle Baumasse). In der OPR wurde für das Gebiet eine Gestaltungs-

planpflicht festgelegt. Die an den Planungsperimeter grenzenden Parzel-

len liegen ebenfalls in der W2+ bzw. in der Zentrumszone. Nordwestlich 

des Perimeters befindet sich ein 3-geschossiges Wohngebiet; südlich der 

Aarauerstrasse grenzt die Kern- und Ortsbildschutzzone mit Stiftskirche 

und historischem Ortskern an.  

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt revidierter Bauzonenplan Schönenwerd (RRB Nr. 2023/1223).  
Rot umrandet: Perimeter Gestaltungsplan Nabholz-Areal 

  

Revidierter Bauzonenplan 
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3.3 Zonenvorschriften 

Für die Parzellen des Planungsperimeters gelten folgende Zonenvor-

schriften gemäss revidiertem Zonenreglement der OPR: 

§ 22 Wohnzone, 2-geschossig+ (W2+) 

Zweck Zone für 2-geschossige Wohnnutzung in verdichteter Bauweise 

Bauweise und Nutzung Zugelassen sind Wohnbauten (Einfamilienhäuser, Doppeleinfamilien-

häuser sowie Reihen- und Mehrfamilienhäuser) sowie nicht störende 

Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (z.B. Büro, Gesundheits-

praxen, Ateliers, Friseurbetriebe).  

Baumasse / Nutzungs- 

ziffern (§ 48) 

Gestaltungsplanpflicht, § 7 gebietsspezifisch 

Min. Geschosszahl  2G 

Max. Geschosszahl 2G 

 Zulässigkeit Attikageschoss Ja 

 Max. Fassadenhöhe 7.50 m 

 Max. Gesamthöhe 12.00 m 

 Max. Gebäudelänge 30.00 m 

 Max. Überbauungsziffer (ÜZ)  

 - Oberirdischer Anteil 30 %* 

 - Unterniveaubauten 80 % 

 Min. Grünflächenziffer, § 6 40 % 

 Baumäquivalent, § 6 nicht zulässig 

 Lärmempfindlichkeitsstufe ES II 

 *Bei neuen Reihen-Einfamilienhäusern sowie in der geschlossenen Bauweise 

ist in Absprache mit der Baubehörde eine Abweichung von der vorgegebenen 

ÜZ auf eine maximale ÜZ von 50% möglich. 

§ 26 Zentrumszone (ZZ) 

Zweck Die Zentrumszone ist eine Mischzone und dient einer dichten, orts-

baulich und architektonisch hochwertigen Bauweise mit hoher Auf-

enthaltsqualität an zentraler Lage. Sie bezweckt den Erhalt und die 

Weiterentwicklung der zentral gelegenen Flächen mit zeitgemässem 

architektonischem Ausdruck unter Berücksichtigung der geschützten 

Kulturobjekte. Volumen, Gestaltung und Formgebung haben ästheti-

schen Anforderungen zu genügen und sollen die Qualität der Sied-

lung fördern. Insbesondere soll das Ortsbild gewahrt und das Stras-

senbild aufgewertet werden. 

Bauweise und Nutzung Zugelassen sind neben Wohnnutzung mässig störende Gewerbe- und 

Dienstleistungsbetriebe wie Ladengeschäfte, Gasthäuser (Restau-

rants, Cafés, Hotel, Bars), Büros, Praxen, Ateliers, kulturelle Einrich-

tungen und öffentliche Bauten. 

In den Erdgeschossen werden Dienstleistung und Gewerbe ange-

strebt. Der Anteil Gewerbenutzung beträgt mindestens 25 % der  

realisierten Geschossfläche. Reine Gewerbenutzung ist zugelassen. 
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Nicht zulässig sind (nicht abschliessend): 

Grössere Einkaufszentren und Fachmärkte (ab 1'500 m2 Verkaufsflä-

che), Waschstrassen, Tankstellen, Verkehrsintensive Betriebe. 

Besondere Bestimmungen Der Gemeinderat kann zusätzliche qualitätssichernde Verfahren in 

Anlehnung an die sia Ordnungen 142/143 (2009) durchführen (z.B. 

Wettbewerb). 

d Für die schraffierten Parzellen entlang der Aarauerstrasse  

 gelten spezielle Baumasse gemäss § 48. 

Baumasse / Nutzungs- 

ziffern (§ 48),  

Besondere Bestimmungen 

Nabholz (ZZN) 

Gestaltungsplanpflicht, § 7 gebietsspezifisch 

Min. Geschosszahl  2G 

Max. Geschosszahl 3G über Terrain Aarauerstrasse;  

Abweichung mit Qualitätsverfahren 

möglich*** 

Nach Norden: max. 5 

Zulässigkeit Attikageschoss Nein 

Max. Fassadenhöhe Süden: 10.50 m*** 

Norden: 16.50 m 

 Max. Gesamthöhe keine Vorgabe 

 Max. Gebäudelänge keine Vorgabe 

 Max. Überbauungsziffer (ÜZ)  

 - Oberirdischer Anteil 40 % 

 - Unterniveaubauten 80 % 

 Min. Grünflächenziffer, § 6 20 % 

 Baumäquivalent, § 6 max. 25 % 

 Lärmempfindlichkeitsstufe ES III 

 ***Im Rahmen eines Qualitätsverfahrens und in Kombination mit einem Ge-

staltungsplan kann von diesen Geschossigkeiten abgewichen werden. 

 

Zur Gestaltungsplanung sind insbesondere die Bestimmungen gemäss 

§ 7 Gestaltungsplan, Abs. 4 und 5 des revidierten Zonenreglements mas-

sgebend:  

 

Zulässige  

Abweichungen (Boni) 

Die Gestaltungspläne und die Sonderbauvorschriften können von den 

allgemeinen baupolizeilichen Bestimmungen abweichen (gemäss § 44 

und § 45 PBG). Die zulässigen Abweichungen von der Grundnutzung 

(vgl. §48, §49 und §50 dieses Reglements) sind zonenspezifisch wie 

folgt (abschliessend): 

- Die maximal zulässige Überbauungsziffer gemäss Grundnutzung 

darf um maximal 10 % überschritten werden. Von dieser Rege-

lung ausgenommen ist die Zone W2. Dort darf die Überbau-

ungsziffer auch im Rahmen eines Gestaltungsplans nicht über-

schritten werden. 

- Ein Bonus auf der maximalen Geschosszahl (plus 1 Geschoss) ist 

nicht zulässig. 

Gestaltungsplanpflicht 
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- Die minimale Grünflächenziffer darf bei einer hochwertigen Ge-

staltung der Aussen-, Frei- und Grünräume um 10% unterschrit-

ten werden. 

- Die definierte maximale Gebäudelänge darf überschritten wer-

den. Das zulässige Mass der Überschreitungen ist im Gestal-

tungsplan festzulegen. 

- Die zuständige Behörde kann eine Reduktion der erforderlichen 

Abstellplätze für Motorfahrzeuge auf der Grundlage eines Mo-

bilitätskonzepts und im Rahmen eines Gestaltungsplans bewilli-

gen bzw. verlangen 

Quartieranalyse Für die Beurteilung von Gestaltungsplänen resp. für deren Erarbeitung 

ist die Quartieranalyse (werk1 architekten, Mai 2020) zu berücksichti-

gen. Im Raumplanungsbericht zum Gestaltungsplan ist die Auseinan-

dersetzung mit der Struktur des gewachsenen Quartiers als Herleitung 

für das Bauprojekt zu berücksichtigen. Der Raumplanungsbericht zum 

Gestaltungsplan hat entsprechend Bericht zu erstatten. Die in der 

Quartieranalyse aufgeführte Typologie der Quartiere ist zu berücksich-

tigen 

3.4 Hecken 

Hecken sind nach dem Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 

(Art.18) und der kantonalen Verordnung über den Natur- und Heimats-

schutz (§ 20 Abs. 1 NHV) grundsätzlich geschützt. Sie sind zu pflegen 

und durch regelmässigen und sachgerechten Unterhalt in ihrem Bestand 

und ökologischen Wert zu erhalten und zu fördern. Falls Hecken entfernt 

werden, sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Innerhalb 

der Bauzone ist entlang von Hecken ein Bauabstand von 4.0 m einzu-

halten.  

In den Nutzungsplänen der OPR ist auf der GB Nr. 719 eine Hecke ein-

getragen (keine Heckenfeststellung und keine Heckenbaulinien). Bei Be-

trachtung des Luftbilds sowie der Situation vor Ort wird ersichtlich, dass 

die als Hecke ausgewiesene Fläche heute jedoch nicht der Ausdehnung 

entspricht, wie sie im Naturinventar kartiert wurde.  

Weiter wird im Vorprüfungsbericht des Kantons (21.06.2024) darauf 

hingewiesen, dass im Erschliessungsplan der alten Ortsplanung (2002) 

entlang der Aarauerstrasse (GB Nr. 210) eine geschützte Hecke einge-

tragen war, welche in der revidierten Ortsplanung fälschlicherweise nicht 

mehr zu finden sei und welche grundsätzlich bei Bauvorhaben zu be-

rücksichtigen sei.  

Gemäss Rückmeldung des ARP kann aufgrund der unübersichtlichen 

Ausgangslage im Rahmen des Gestaltungsplans bezüglich Heckener-

satzpflanzungen ein zweckmässiger Vorschlag erarbeitet werden.  

Hecken nach NHV geschützt 

Unübersichtliche  
Ausgangslage 
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Im Sinne der qualitätsvollen Gestaltung des Aussenraums ist aus Sicht 

des Kantons ein Heckenersatz begrüssenswert, welcher einerseits die 

nötigen Voraussetzungen erfüllt und zugleich als erlebbarer Aussenraum 

für die Anwohnenden fungieren kann.  

3.5 Verkehrserschliessung 

Die öffentliche Erschliessung des Planungsperimeters (motorisierter Ver-

kehr sowie Fuss- und Veloverkehr) ist über die Probstmattstrasse (Er-

schliessungsstrasse) und die C.F. Ballystrasse (Sammelstrasse) sicherge-

stellt. Innerhalb der Gestaltungsplanpflicht wurden im Erschliessungs-

plan der OPR keine Baulinien festgelegt – diese sind im Gestaltungsplan-

verfahren festzulegen bzw. die Lage der Baubereiche im Gestaltungs-

plan definiert den Abstand zu den Erschliessungsstrassen. Auch für die 

Hecke wurde in der OPR keine Heckenbaulinie festgelegt. 

Die Liegenschaften auf den Parzellen GB Nrn. 208/1390, 210 und 214 

entlang der Aarauerstrasse sind von der Kantonsstrasse her über drei se-

parate Zufahrten erschlossen.  

 

 

Abbildung 5: Ausschnitt revidierter Erschliessungsplan Ortsteil West (RRB 
Nr. 2023/1223). Rot umrandet: Perimeter Gestaltungsplan 

Für die Aarauerstrasse existiert kein rechtsgültiger, kantonaler Erschlies-

sungsplan. Im kommunalen Erschliessungsplan Dorfkern, RRB Nr. 

1995/3301 (Plan Nr. 94/80a) wird entlang der Aarauerstrasse ein Bauli-

nienabstand von 6.0 m gezeigt. Aktuell ist die Sanierung und Umgestal-

tung der Ortsdurchfahrt von Schönenwerd in Planung (Realisierung vo-

raussichtlich ab 2025). Gemäss dem Vorprojekt vom Januar 2022 (BSB 

+ Partner) grenzt der Perimeter der Umgestaltung im Bereich der GB Nr. 

214 an den Perimeter des vorliegenden Gestaltungsplans. In diesem Be-

reich ist keine Strassenverbreiterung vorgesehen, die Parzelle wird durch 

das Strassenprojekt nicht beschnitten.  

Kommunale  
Erschliessungsplanung 

Kantonale  
Erschliessungsplanung  
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Das Nabholz Areal liegt grösstenteils in der ÖV-Güteklasse C (östlicher 

Bereich Güteklasse D1). Die Gehdistanz zum Bahnhof Schönenwerd be-

trägt rund 500 m. Im Umkreis von ca. 500 m befinden sich zudem die 

Bushaltestellen Schönenwerd Tannheim, Zentrum, Lochmatt, 

Schachenstrasse und Baumstrasse.  

3.6 Räumliches Leitbild und Quartieranalyse 

Als Grundlagen für die Ortsplanungsrevision wurden das räumliche Leit-

bild (2018 von der Gemeindeversammlung verabschiedet) und eine 

Quartieranalyse erarbeitet (werk1 architekten und planer ag, Olten, 

2020). Das Nabholz-Areal wurde dabei als Gebiet mit grossem Potenzial 

für eine Weiterentwicklung und Nutzungsdurchmischung identifiziert.  

Gemäss räumlichem Leitbild ist das Nabholz-Areal Teil des Entwicklungs-

schwerpunkts Zentrum. Das Gebiet wird als «Begegnungsort erweitertes 

Dorfzentrum» vorgeschlagen, mit einem Potenzial zur Nutzungsdurch-

mischung und verdichteten Bauweise. In der OPR wurden diese Absich-

ten mit der Zuweisung zur Zentrumszone, der Festlegung einer Gestal-

tungsplanpflicht und mit den entsprechenden Bestimmungen im Zonen-

reglement in der Nutzungsplanung umgesetzt.  

 

 

Abbildung 6: Ausschnitt Räumliches Leitbild Schönenwerd 2018 

 

  

Öffentlicher Verkehr 

Räumliches Leitbild 
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Folgende Leitsätze sind für das Nabholz-Areal von Bedeutung: 

Schönenwerd fördert das Nebeneinander unterschiedlicher Nutzungen. 

Wir schaffen die dafür nötigen Rahmenbedingungen und ermöglichen 

eine Durchmischung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Erholung. 

Dabei vermeiden wir Inselzonen. 

Mögliche Massnahmen in der OPR: Verträgliche Mischnutzungen er-

möglichen, Zonen überprüfen und anpassen (richtige Nutzung am rich-

tigen Ort): z.B. Mischnutzung prüfen in Nabholz und S.I.S., im oberen 

Areal des Bahnhofgebietes oder auf der Ökonomie-Parzelle. 

 

Fokusgebiet Nr. 2: Begegnungsort erweitertes Dorfzentrum: Neben dem 

historischen Dorfkern ist im erweiterten Dorfzentrum ein weiterer Be-

gegnungsort zu schaffen, der nicht nur durch eine optimale Nutzungs-

durchmischung, sondern auch durch architektonisch ansprechende und 

moderne Gestaltung einen ergänzenden Gegenpol zum ISOS-geprägten 

Dorfzentrum ausmacht. 

Mögliche Massnahmen in der OPR: Auf der Ebene Grundnutzung Qua-

litäts- und Gestaltungsvorgaben prüfen (z.B. externe Fachgutachten 

resp. ortsbauliche Begleitung situativ fordern), Prüfen Gestaltungsplan-

pflicht / Konkurrenzverfahren, vertiefte Analyse und Bearbeitung der ge-

nannten Gebiete.  

 

Gemäss der Quartieranalyse bietet sich hier die Möglichkeit, Wohn-, 

Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen in verdichteter Weise zu kom-

binieren, um innovative Formen des Zusammenlebens zu testen. Bei 

Neubauvolumen soll darauf geachtet werden, dass sie in Volumetrie und 

Massstab die Körnigkeit des Quartiers respektieren. Den bestehenden 

Parzellengrössen und dem Quartiercharakter entsprechend sind in der 

Wohnnutzung eher feinkörnige Überbauungen angezeigt. 

3.7 Wasserversorgung und -entsorgung 

Der Gestaltungsplanperimeter ist in der rechtsgültigen Generellen Was-

serversorgungsplanung (GWP, RRB Nr. 2012/2014) und im Generellen 

Entwässerungsplan (GEP, RRB Nr. 2009/2047) berücksichtigt und gilt 

grundsätzlich als erschlossen. GEP und GWP werden üblicherweise nach 

der Ortsplanungsrevision überprüft und aktualisiert. 

 

Leitsatz 
Nutzungsdurchmischung 

Leitsatz 

Entwicklungsschwerpunkt  
Zentrum 

Quartieranalyse 
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Die Hauptleitungen verlaufen für den nördlichen Bereich des Perimeters 

in der Villen- und Probstmattstrasse und der C.F. Ballystrasse. Die Lie-

genschaften entlang der Aarauerstrasse sind primär von Süden her er-

schlossen. Die ausreichende Erschliessung des Planungsperimeters für 

Wasser und Abwasser ist im Baubewilligungsverfahren detailliert zur 

prüfen und auszuweisen.  

Im Norden des Grundstücks GB Nr. 719 befindet sich ein Vertikalfilter-

brunnen mit privater Nutzung. Zum Brunnen gibt es keinen Grundbuch-

eintrag, daher kann über den Brunnen frei verfügt werden. 

Gemäss GEP gilt im nördlichen Gestaltungsplanperimeter Versickerungs- 

und Retentionsprüfpflicht (Abbildung 7, grüner Bereich). Der südliche 

Bereich liegt im Gebiet mit Mischsystem.  

 

 

Abbildung 7: Ausschnitt Generelle Entwässerungsplanung GEP (infogis.ch, Nov. 2022).  
Grün: Versickerungs- und Retentionsprüfpflicht 
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3.8 Ortsbildschutz 

Schönenwerd ist gemeinsam mit der Nachbarsgemeinde Niedergösgen 

im Inventar der historischen Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als «verstäd-

tertes Dorf» aufgeführt (Ortsbild von nationaler Bedeutung; Verweis in 

Kapitel S-2.1 des Kantonalen Richtplans). Speziell erwähnt werden im 

ISOS-Beschrieb die Stiftskirche, das Industriequartier mit Bally-Schuhfab-

rik und Bally-Park sowie beispielhafte Wohnquartiere für Arbeiter und 

Angestellte. Der Planungsperimeter ist nicht massgebend von Auflagen 

im Zusammenhang mit dem ISOS betroffen. Das Nabholz-Areal ist als 

Umgebungszone XVII aufgeführt mit Erhaltungsziel b (Erhalten der we-

sentlichen Eigenschaften für die Beziehung zu Ortsbildteilen, Gestal-

tungsvorschriften und Auflagen für Neubauten, Bepflanzung usw.). Ob-

jekt 0.0.15: Ehem. Textilfabrik und Verwaltungsgebäude der Nabholz, 

um 1890, 1913 vergrössert.  

 

 

 

Abbildung 8:  Auszug aus dem ISOS Schönenwerd (Ortsbild von nationaler 
Bedeutung) 

 

Rund um den Planungsperimeter weisen mehrere Gebäude einen kom-

munalen oder kantonalen Schutzstatus auf (Abbildung 9). Innerhalb des 

Perimeters befinden sich keine geschützten Liegenschaften. Südlich der 

Aarauerstrasse grenzt die Kernzone mit überlagerter Ortsbildschutzzone 

an.  

 

ISOS 

Denkmalpflege 
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Abbildung 9: Ausschnitt revidierter Bauzonenplan Schönen-
werd (RRB Nr. 2023/1223) 

3.9 Lärm 

Gemäss revidierter Ortsplanung sind die Wohnzone W2+ der Lärmemp-

findlichkeitsstufe ESII und die Zentrumszone der ESIII zugeordnet. 

Der Strassenlärmkataster des Amts für Verkehr und Tiefbau (AVT) zeigt 

entlang der Aarauerstrasse eine starke Lärmbelastung (Stand 2018). Ge-

mäss der Berechnung kommt es bei den Liegenschaften, welche direkt 

an die Strasse grenzen, zu Überschreitungen der Alarmgrenzwerte. 

Alarmgrenzwerte sind ein Kriterium für die Dringlichkeit einer Sanierung.  

 

  

Abbildung 10: Ausschnitt Strassenlärmkataster Schönenwerd (AVT, 2018) 

 

 

Empfindlichkeitsstufe  

Lärmbelastung 
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Nach dem Umweltschutzgesetz (Art. 22 USG) und der Lärmschutz-Ver-

ordnung (Art. 31 LSV) dürfen Baubewilligungen für neue Gebäude, die 

dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, grundsätzlich nur erteilt 

werden, wenn die Immissionsgrenzwerte (IGW) eingehalten werden. 

Sind die IGW überschritten, so werden Baubewilligungen für Neubau-

ten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt, wenn 

die Räume zweckmässig angeordnet und die allenfalls notwendigen zu-

sätzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen werden. Auf der Grund-

lage des Richtprojekts wurde ein Lärmgutachten (Grobbeurteilung) erar-

beitet, siehe Interessenabwägung Kapitel 0. 

3.10 Belastete Standorte, Boden 

Ein Teil des Perimeters ist im Kataster der belasteten Standorte (KBS) ein-

getragen, vgl. Abbildung 11 (Laufnummer 22.094.0175B, Betriebs-

standort). Die Untersuchung des Standortes ist nicht abgeschlossen.  

Massnahmen: Bauvorhaben auf belasteten Standorten können, sofern 

alle weiteren baurechtlichen Bestimmungen eingehalten sind, in der Re-

gel bewilligt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der Standort nicht 

sanierungsbedürftig ist und es auch durch das Bauvorhaben nicht wird. 

Bei einem Bauvorhaben muss durch die Grundeigentümerschaft vor dem 

Einreichen der Baubewilligung eine Altlasten-Voruntersuchung durchge-

führt und dem Amt für Umwelt zur Beurteilung eingereicht werden. 

Gemäss der Karte «Prüfperimeter Bodenabtarg» (Web GIS Kt. Solothurn) 

sind im Planungsperimeter Verdachtsflächen für eine Schadstoffbelas-

tung des Bodens ausgewiesen, vgl. Abbildung 11. Böden auf Siedlungs-

flächen, die länger als 50 Jahre genutzt wurden, sind mit grosser Wahr-

scheinlichkeit mit Schadstoffen belastet (mögliche Belastungsursache: 

Asche, Gartenhilfsstoffe, Pflanzenschutzmittel, Dünger, Farbanstriche, 

Kompost, Kehrichtkompost und -schlacke). Entlang der Kantonsstrasse 

ist zudem bei allfälligen Terrainveränderung ein Belastungsstreifen von 

5 m ab Fahrbahnrand zu berücksichtigen.  

Massnahmen beim Bodenabtrag: Abgetragener Oberboden (oberste 

20 cm, "Humus") kann ohne Untersuchung am Ort der Entnahme auf-

gebracht werden. Ist dies nicht möglich, muss er vor dem Abtransport 

auf dessen Schadstoffgehalt nach VBBo untersucht werden. Das Unter-

suchungskonzept und die Verwertung müssen durch das Amt für Um-

welt genehmigt werden (§ 136 GWBA). Die Bodenqualität muss gegen-

über dem Abnehmer deklariert werden. Bei einer Entsorgung ist der or-

dentliche Verfahrensweg gemäss der Abfallverordnung (VVEA; 814.600) 

einzuhalten. 

Grobbeurteilung Lärm 

Belasteter Standort 

Mögliche Schadstoff- 
belastung des Bodens 
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Abbildung 11: Links: Ausschnitt Kataster der belasteten Standorte; rechts: 
Ausschnitt Prüfperimeter Bodenabtrag (Web GIS Kt. SO, Mai 
2022) 

3.11 Naturgefahren, Oberflächenabfluss 

Die synoptische Gefahrenkarte des Kantons (WebGIS Kt. Solothurn) 

weist für den Planungsperimeter keine Naturgefahren aus. Somit sind 

betreffend Naturgefahren keine grundeigentümerverbindlichen Mass-

nahmen zu ergreifen.  

Die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss des Bundesamts für Umwelt 

(BAFU) zeigt im Bereich der bestehenden Gewerbebauten auf dem 

Grundstück GB Nr. 719 sowie im Bereich des Grundstücks GB Nr. 678 

eine erhöhte Gefährdung durch Oberflächenabfluss. Es empfiehlt sich, 

die Gefährdung bei den geplanten Bauvorhaben zu berücksichtigen.  

 

 

Abbildung 12: Ausschnitt Gefährdungskarte Oberflächenabfluss BAFU 
(WebGIS Kt. SO, Mai 2022) 

Keine Naturgefahren gemäss 
Gefahrenkarte 

Oberflächenabfluss 
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4 Städtebauliche Analyse 

Als Grundlage für den Gestaltungsplan wurden eine städtebauliche Ana-

lyse und eine Variantenstudie erarbeitet (Husistein & Partner AG). Die 

Favoritenvariante wurde schliesslich zum Richtprojekt weiterentwickelt 

(Kapitel 4.2). Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse werden nach-

folgend kurz zusammengefasst. Die Erarbeitung der Variantenstudie 

und des Richtprojekts erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Auf-

traggeberin (Sineo AG), den betroffenen Grundeigentümern und der 

Gemeinde in mehreren Sitzungen. Die Variantenstudie wurde zudem 

der Bau- und Planungskommission in einer Sitzung vorgestellt. 

4.1 Analyse und Masteridee 

In der Analyse wurden in einem ersten Schritt die raumplanerischen 

Randbedingungen und die städtebaulichen bzw. raumprägenden Merk-

male zusammengeführt. Folgende wichtigen Punkte wurden u.a. aus 

der städtebaulichen Analyse für die Variantenstudie mitgenommen 

(siehe auch Beilage 5):  

- Der Planungsperimeter soll entsprechend dem Räumlichen Leitbild 

und der Zentrumszone die Funktion eines erweiterten Dorfzentrums 

übernehmen und Begegnungsmöglichkeiten und eine Nutzungs-

durchmischung bieten. Im westlichen Bereich grenzt der Perimeter 

an das bestehende Zentrum von Schönenwerd an. 

- Der Bestandsbau Aarauerstrasse 23 hat durch seine Stellung direkt 

an der Strasse eine adressbildende Wirkung und übernimmt eine 

Torfunktion für das Zentrum von Schönenwerd. Das Gebäude soll 

im Bestand erhalten bleiben (Bausubstanz gut). 

- Mit Ausnahme einzelner grösserer Bauten weist das umliegende 

Quartier eine feinkörnige Struktur auf. Der grobkörnige, in Nord-

Südrichtung verlaufende Gewerbebau der Sineo AG erschwert die 

Durchlässigkeit und bildet einen Kontrast zur sonst feinkörnigen 

Umgebung. Eine feinere Körnung würde die Bebauung mit dem 

Quartier vernetzen. Die Gewerbebauten weisen aber eine sehr gute 

Bausubstanz auf und werden längerfristig nicht ersetzt. 

- Die Gebäude entlang der Aarauerstrasse fassen den Strassenraum 

(strukturbetonend). 

- Die Hecke gemäss Nutzungsplanung (revidierter Bauzonenplan) ist 

als Grünelement zu erhalten, resp. bei einem Abgang auf dem Areal 

zu ersetzen.  
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Abbildung 13: Raumprägende Merkmale im und um den Planungsperimeter 
(Husistein & Partner, vgl. Beilage 5) 

Aus der Analyse wurde die Masteridee entwickelt, welche den Rahmen 

für die Bebauungsvarianten vorgab (Abbildung 14):  

- Die bestehenden, zusammenhängenden Gewerbebauten der Sineo 

AG und das identitätsstiftende Gebäude an der Aarauerstrasse blei-

ben im Bestand erhalten (mit Ausnahme von Abbrüchen im Wes-

ten), mit der gewerblichen Nutzung als Schwerpunkt.  

- Der Nutzungsschwerpunkt entlang der Aarauerstrasse liegt eher 

beim Wohnen bzw. bei einer gemischten Nutzung zwischen Woh-

nen und Gewerbe. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ist 

entlang der Kantonsstrasse keine Begegnung möglich (z.B. nicht ge-

eignet für ein Café). 

- Die Punktbauten entlang der Aarauerstrasse mit ihrer Durchlässig-

keit bilden eine Qualität (kein Riegel entlang der Aarauerstrasse er-

wünscht). Es wird eine optisch zusammenhängende Bebauung an-

gestrebt, welche den Strassenraum fasst und gleichzeitig die Sicht-

bezüge / Vernetzung zwischen den Grünflächen südlich der Aarau-

erstrasse und dem Nabholzareal gewährt. 

- Südlich der Probstmattstrasse werden Wohnbauten vorgesehen. Die 

Bauten sollen durch ihre Setzung den Strassenraum fassen und die 

Bepflanzung / Grünräume entlang der Strasse den Raum strukturie-

ren und aufwerten. Der westliche Bereich könnte als öffentlicher 

Quartiertreffpunkt fungieren, welcher durch die Gestaltung des 

Aussenraums Begegnungsmöglichkeiten schafft.  

Masteridee 
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- Aufgrund des grossen Gefälles zwischen Aarauerstrasse und Probst-

mattstrasse wird der Grünraum schwerpunktmässig im Bereich die-

ser Hangkante vorgesehen. 

- Auf den freien Baufeldern nördlich und östlich der bestehenden Ge-

werbebauten werden Wohnbauten vorgesehen. Auf dem östlichen 

Baufeld ist auch eine Mischnutzung zwischen Wohnen und Dienst-

leistung vorstellbar (z.B. Gesundheitszentrum).  

- Im Planungsperimeter soll eine Synergie zwischen Gewerbe und 

Wohnen angestrebt werden (z.B. Werkräume / Hobbyräume / Ateli-

ers für die Wohnnutzungen in den Gewerbebauten).  

- Eine Fusswegverbindung mit öffentlichem Charakter soll die C.F. 

Ballystrasse mit der Aarauerstrasse verbinden.  

- Die Haupterschliessung des Planungsperimeters erfolgt aber der C.F 

Ballystrasse und Probstmattstrasse. Die bestehenden Zufahrten aber 

der Aarauerstrasse sind zu überprüfen (Zusammenlegen von Einzel-

zufahrten für die Liegenschaften Aarauerstrasse, Prüfen einer Zu-

fahrt im Einbahnverkehr für das Nabholz-Areal).  

 

 

Abbildung 14: Masterplan Entwicklung Nabholz-Areal (Husistein & Partner, Beilage 4 und 5) 
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4.2 Variantenstudie  

Auf der Grundlage der Masteridee wurden in der Variantenstudie drei 

unterschiedliche Bebauungsvorschläge für das Nabholz-Areal erarbeitet 

(vgl. Beilage 4). Insgesamt ist die Dichte und Nutzungsziffer bei allen drei 

Varianten vergleichbar.  

Der Planungsperimeter wurde für die Variantenstudie in drei unter-

schiedliche Baufelder unterteilt (Abbildung 15), zu welchen in den Vari-

anten jeweils Bezug genommen wird: 

- Baufeld I: Wohnzone W2+, Grundeigentum Sineo AG 

- Baufeld II: Zentrumszone Nabholz, Grundeigentum Sineo AG 

- Baufeld III: Zentrumszone Nabholz, andere Grundeigentümer 

 

 

 

Abbildung 15: Bezugsflächen / Baufelder mit Situation des Gebäudebestand 

 

Variante 1 (Abbildung 16) sieht entlang der Hangkante im Baufeld II 

längliche Wohngebäude vor. Gegen Norden hin (entlang Probstmatt-

strasse) ist die Bebauung lockerer und bildet mit Punktbauten einen 

Übergang zu der feinkörnigeren, an den Perimeter angrenzenden Einfa-

milienhausstruktur. Die Geschossigkeit variiert. Sie ist insbesondere ent-

lang der Hangkante höher und nimmt gegen Norden (Punktbauten) ten-

denziell ab. Das Baufeld I wird im Norden mit einem länglichen Gebäude 

ergänzt, ebenso der östliche Bereich vom Baufeld II. Ersatzneubauten 

bzw. zusätzliche Bauten mit Gebäudeversatz im Baufeld III führen zu ei-

ner durchgängigen Bebauung entlang der Aarauerstrasse, als Weiterfüh-

rung der westlich angrenzenden Gebäude.  

 

 

3 Varianten geprüft 

Aufteilung in Baufelder 

Variante 1 

ÜZ ganzer Perimeter: 34.9% 
(AZ 1.09) 

Anzahl Wohnungen: ca. 112 
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Bei der Variante 1 wird insbesondere die Überbauung im Hangbereich 

nicht als überzeugend betrachtet. Die Gebäude bilden einen Riegel ent-

lang der Hangkante, stören die Durchlässigkeit im Areal und verhindern 

die Möglichkeit eines grösseren, zusammenhängenden Grünraums im 

Bereich der Böschung. Abgesehen von der variierenden Geschossigkeit 

wird die Variante 1 als zu monoton und «blockhaft» wahrgenommen.  

 

  

Abbildung 16: Variante 1, Situation und Darstellung im Modell 

 

In der Variante 2 (Abbildung 17) werden die Wohnbauten südlich der 

Probstmattstrasse (Baufeld II) in einer L-Form ausgestaltet. Durch die 

Form und Anordnung der Gebäude entstehen grosszügige Zwischen-

räume. Die Geschossigkeit variiert und ist am östlichen und westlichen 

Randbereich höher als im zentralen Bereich. Baufeld I und II wird im Nor-

den und Osten wiederum mit einzelnen Baukörpern ergänzt. Die Bebau-

ung im Baufeld III entspricht der Variante 1.  

Variante 2 überzeugt nicht, da die Volumen der L-Gebäude als zu mäch-

tig wahrgenommen werden. Wie in der Variante 1 bilden die Gebäude 

wiederum einen Riegel, welcher zu einer Abschottung des Grünraums 

führt und die Durchlässigkeit vermindert. Die L-Gebäudeform wird zu-

dem bei Betrachtung des umliegenden Quartiers als fremd wahrgenom-

men.  

  

Abbildung 17: Variante 2, Situation und Darstellung im Modell 

Fazit Variante 1 

Variante 2 

ÜZ ganzer Perimeter: 32.8% 

(AZ 1.01) 

Anzahl Wohnungen: ca. 98 

Fazit Variante 2 
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Die Variante 3 (Abbildung 18) sieht südlich der Probstmattstrasse (Bau-

feld II) fünf parallel zueinander stehende, längliche Wohngebäude vor, 

welche in der Geschossigkeit variieren. Die Ausrichtung und Form der 

Gebäude passt sich den bestehenden Gewerbebauten an. Der Grün-

raum entlang der Hangkante fliesst in die Zwischenräume ein und es 

entsteht ein durchlässiger Wohnbereich zwischen Probstmatt- und Aar-

auerstrasse. Die Fassadenflucht in Kombination mit den Grünbereichen 

entlang der Probstmattstrasse wirken raumbildend und gestalten einen 

klar strukturierten Strassenraum. Baufeld I und II wird im Norden und 

Osten wiederum mit einzelnen Baukörpern ergänzt. Die Bebauung im 

Baufeld III entspricht den Varianten 1 und 2.  

Architekturbüro, Auftraggeberin, Grundeigentümerschaften und Ge-

meinde haben sich für die Variante 3 als Favoritenvariante ausgespro-

chen. Überzeugt haben insbesondere die Verzahnung des Grünbereichs 

an der Hangkante mit den Zwischenräumen der Baukörper, die Anleh-

nung der Baukörper an den Bestand der Gewerbebauten und der struk-

turierte Strassenraum an der Probstmattstrasse. Diese Variante erlaubt 

zudem aus allen Varianten die grossflächigste Gestaltung des Grünbe-

reichs im Böschungsbereich und den Erhalt bzw. Ersatz der bestehenden 

Hecke, bei gleichzeitig hoher Ausnützung auf dem Areal. Die Variante 3 

wurde zum Richtprojekt weiterentwickelt.  

 

  

Abbildung 18: Variante 3, Situation und Darstellung im Modell 

 

 

 

 
 
 

  

Variante 3 

ÜZ ganzer Perimeter: 37.7% 

(AZ 1.14) 

Anzahl Wohnungen: ca. 119 

Fazit Variante 3 
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5 Richtprojekt 

Für das Richtprojekt wurde die Favoritenvariante 3 weiterentwickelt. Das 

Richtprojekt (Husistein & Partner AG) ist in der Beilage 4 dokumentiert 

und wird nachfolgend erläutert.  

5.1 Situation und Kennzahlen 

 

 

Abbildung 19 Situation und Kennzahlen Richtprojekt (Husistein & Partner, Stand März 2025) 

G 

A36 

A34a 

A34b 

A 
B

 

C

 

D 

E 

A05 A07 A11 

F

 

A13 

A19 

A19b 

A23 
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Im Richtprojekt wurden insbesondere die Bauten entlang der Probst-

mattstrasse weiter differenziert. Der Gebäudeversatz lockert die Bebau-

ung weiter auf, lehnt sich aber weiterhin am Bestand der grossmassstäb-

lichen Industriebauten an.  

Das Richtprojekt weist folgende massgebenden Kennzahlen auf: 

Mit dem Bonus für Gestaltungspläne gemäss § 7 des revidierten Zonen-

reglements kann die max. zulässige Überbauungsziffer (ÜZ) gemäss 

Grundnutzung um maximal 10% überschritten werden. Dies entspricht 

in der Zone W2+ eine max. ÜZ von 33% und in der Zentrumszone Nab-

holz (ZZN) 44%. Das Richtprojekt weist folgende ÜZ auf: 

Bereich ÜZ 

Zone W2+ (Baufeld I) 32.3 % 

ZZN Sineo AG (Baufeld II) 38.9% 

ZZN Baufeld III 32.5% 

Gesamter Planungsperimeter 36.4% 

 

Die Gebäude im Planungsperimeter weisen gemäss Richtprojekt zwi-

schen 2 und 5 Vollgeschosse (VG) auf:  

Gebäude G: 2 Vollgeschosse plus Attika 

Gebäude A34a: Bestandsbau Sineo AG, 4-5 VG (Bestand) 

 

Gebäude A: 4 VG am Hang, 3 VG an Probstmattstr. 

Gebäude B bis E: 5 VG am Hang, 4VG an Probstmattstrasse 

Gebäude F: 3 VG 

Gebäude A34b: Bestandsbau Sineo AG, 4-5 VG 

Gebäude A36: Bestandsbau Sineo AG, 3-4 VG 

Gebäude A23: Bestandsbau Sineo AG, 3-4 VG (Bestand) 

 

Gebäude A05-A13: 2-3 VG 

Gebäude A19/A19b: gemäss heutigem Bestand (1-2 VG) 

 

Gemäss Richtprojekt können im gesamten Planungsperimeter ca. 100 

Wohnungen realisiert werden. Es wird ein hohes Level an Qualität und 

Ausbaustandard gefordert (mittleres / höheres Preissegment). 

 

 

Weiterentwicklung  
Variante 3 

Überbauungsziffer (ÜZ) 

Geschossigkeit 

Gebäude W2+ / Baufeld I 

Gebäude ZZN / Baufeld II 

Gebäude ZZN / Baufeld III 

Anzahl Wohnungen 
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Abbildung 20 Querschnitt Richtprojekt, West – Ost (A – A) 

 

 

 

 

 

Abbildung 21 Modelldarstellung des Richtprojekts 
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5.2 Städtebau und Nutzungen 

Die einfachen, kubischen Baukörper lehnen sich an den Bestand der 

grossmassstäblichen Industriebauten an, die orthogonale Setzung 

wurde vom bestehenden Raster übernommen. Zeilen- und Punktbauten 

unterschiedlicher Prägung formen ein abwechslungsreiches Quartier. 

Die Raumwirkung entsteht nicht primär durch eng verwandte Bauten, 

sondern vielmehr durch deren Zwischenräume. Räumlich prägend ist die 

Hangkante, die den Geländesprung zwischen der Aarauerstrasse und 

dem tieferen Niveau des Areals akzentuiert.  

Die bestehenden Gewerbebauten werden weiterhin als solche genutzt 

werden. Daneben sind mehrheitlich Wohnbauten vorgesehen. Das Ge-

bäude im Baufeld F weist einen gewerblich genutzten Sockelbau auf, 

auf dem zwei Wohnbauzeilen sitzen. Diese sind orthogonal von der 

Strasse abgedreht, so dass die Lärmsituation gut gelöst werden kann. In 

den weiteren Baufeldern entlang der Aarauerstrasse (A05 - A013) ist ein 

Mix aus Gewerbe- und Wohnnutzungen vorgesehen. 

Das Punkthaus im Baufeld G ist als reiner Wohnbau konzipiert, ebenso 

die Gebäude an der Probstmattstrasse (Baufelder A - E), die nur in den 

Erdgeschossen vielfältig nutzbare Gewerberäume und Flächen für allge-

meine Nutzungen anbieten. Die Wohnbauten verfügen über eine plane-

rische Flexibilität, die eine Justierung im Planungsprozess zulassen. Es 

sind sowohl Miet- wie auch Eigentumswohnungen vorgesehen. Die 

hohe Variabilität an Lösungen führt zu der Möglichkeit, dass unter-

schiedliche Wohnformen für eine Vielzahl denkbarer Lebensverhältnisse 

angeboten werden können.  

Von der Singlewohnung über Wohnraum für junge Familien, Alters-

WGs, Senioren und Mehrgenerationenwohnen sowie Startwohnungen 

für Paare reicht das angebotene Spektrum. Die angestrebte soziale und 

altersmässige Durchmischung der Bewohnerstruktur wird mit diesem 

Mix optimal umgesetzt. Die Anordnung von gemeinschaftlichen Räum-

lichkeiten – Gewerbe, KITA, Gemeinschaftsräume, Ateliers usw. – wird 

helfen, die Idee der generationenübergreifenden Gemeinschaft zusätz-

lich zu stärken. In den Längsbaukörpern sind mehrheitlich durchge-

steckte Wohnungen mit zweiseitiger Orientierung konzipiert, während 

die Punkthauswohnungen in der Regel von Übereck-Situationen und da-

mit optimalen Belichtungsverhältnissen profitieren. Weiter wirken sich 

der Versatz der Gebäude und die Abstufung der Höhe positiv auf die 

Belichtungsverhältnisse aus. Jeder Wohnung ist ein grosszügiger, gut 

nutzbarer Aussenraum in der Form von Loggien oder Balkonen zugeord-

net.   

Baukörper in Anlehnung  
an Industriebauten 

Gewerbe- und  
Wohnnutzungen 

Wohnungs- / Raumangebot 
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5.3 Architektur, Fassaden, Wohnhygiene 

Mittels einer einfachen und doch raffinierten und differenzierten Archi-

tektursprache wird unter Einsatz adäquater Mittel eine eigenständige 

Identität generiert. Verschiedene Oberflächen wie Putz, Betonbänder, 

Holz oder Klinker sind vorstellbar. Unterschiedliche Fassadengliederun-

gen mit und ohne Bänderungen, abwechslungsreiche Brüstungs- und 

Geländerlösungen sowie differenzierte Fensterformate führen zu gestal-

terischer Vielfalt und einem lebendigen sowie individuellen Ausdruck der 

Bauten. All diese Vielfalt verbleibt jedoch innerhalb einer Farb- und For-

menskala, die nicht auf modische Details schielt, sondern mit gleicher-

massen robusten wie eleganten Details die Basis für die gestalterische 

Einheit der Siedlung legt und den Menschen und seine Bedürfnisse in 

den Mittelpunkt stellt.  

 

Referenzbilder (siehe Beilage 4) 

 

  

Architektur und Fassaden 
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Die Bebauung entlang der Hangkante (Gebäude A bis E) stellt durch die 

verminderte solare Einstrahlung eine besondere Herausforderung dar. 

Mit verschiedenen Massnahmen wurde im Richtprojekt darauf reagiert. 

Bezüglich städtebaulicher Setzung wurde von den untersuchten Varian-

ten diejenige gewählt, welche die höchste Durchlässigkeit und stärkste 

Kleinteiligkeit ermöglicht. Entsprechend den hangabwärts verlaufenden 

Kaltluftströmen entsteht eine Gebäudestellung lotrecht zum Hang. Dar-

aus ergab sich eine weitgehende Ost-West-Orientierung der Wohnun-

gen. Generell sind alle Wohnungen auf einen zentralen Grünraum am 

Hang ausgerichtet. Die Zweiteilung / Staffelung der Zeilenbauten glie-

dert den Aussenraum zusätzlich und schafft eine höhere Privatheit der 

einzelnen Wohnungen. Die Gebäudeabstände sind mit ca. 12.5 m im 

üblichen Bereich. 

 

 

Abbildung 22 Wohnungsausrichtung und Aussenraumbezug  
(Dokumentation Richtprojekt, Husistein & Partner) 

 

 

 

  

Wohnhygiene und  
Wohnqualität 
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5.4 Umgebungsgestaltung, Freiräume 

Für die Freiraumgestaltung und Planung der Arealdurchwegung wurde 

auf Stufe Richtprojekt eine Fachperson Landschaftsarchitektur des Büros 

arcoplan beigezogen. Das Richtprojekt für die Freiraumgestaltung ist in 

der Beilage 6 zu finden. Auf Stufe Baugesuch wird die Umgebungsge-

staltung weiter konkretisiert.  

Im Planungsperimeter sind grosszügige Grünflächen vorgesehen (Abbil-

dung 23, nächste Seite). Eine differenzierte Freiraumgestaltung stärkt die 

Qualitäten der einzelnen Baubereiche. Mit unterschiedlichen Belägen, 

der Möblierung und Pflanzenauswahl werden für die verschiedenen 

Baubereiche qualitativ hochwertige Aussenräume zur Verfügung ge-

stellt. Diese bieten sowohl den Bewohnenden selbst ein angenehmes 

Wohnumfeld als auch Besuchern und Bewohnern angrenzender Quar-

tiere die Möglichkeit für Treffen und Austausch. Grüninseln mit einhei-

mischen Gehölzen dienen als Retentionsfläche und bieten schattige 

Rückzugsorte.  

Die Umgebungs- und Freiraumgestaltung geht auf den natürlichen Ge-

ländeverlauf im Planungsperimeter ein. Die Bestockung im Hangbereich 

soll aufgewertet und als charakteristisches Landschaftselement und 

Qualitätsmerkmal in Erscheinung treten. Der Bereich zwischen Probst-

mattstrasse und Baubereiche C1/C2 (gemäss Gestaltungsplan) bildet 

den Schwerpunkt der gemeinschaftlichen Spiel-, Begegnungs- und Auf-

enthaltsflächen im Planungsperimeter. Dieser Bereich ist ausgestattet 

mit Wiesenflächen, Saumbereichen und Gehölz für freies Spielen und 

Entdecken und ist ausgestattet mit Geräten und Anlagen für Spiel und 

Aufenthalt (Kletternetz, Hangrutsche, Balancierelemente, Sitzelemente, 

usw.).  

Mit entsprechender Bepflanzung (z.B. heckenartiger Bestockung, Baum-

reihen, Büschen) werden die Ränder des Planungsperimeter gegenüber 

Nachbarparzellen und Strassen attraktiv ausgestaltet.  

Im Bereich der Gebäude A bis G werden gemeinschaftliche Spiel-, Be-

gegnungs- und Aufenthaltsflächen realisiert (Abbildung 24). Für die Ge-

bäude A bis E werden die Spielflächen in den Hang integriert. Die Spiel-

bereiche werden mit Spielelementen, Tischen und Sitzelementen ausge-

stattet, Ruhebereiche mit Leseplätzen und Pergolas ergänzen das Ange-

bot im Freiraum (siehe Referenzbilder nächste Seite). An der Probstmatt-

strasse, im Bereich der Gebäude A bis C, ist ein öffentlicher Gemein-

schaftsplatz / Quartierplatz geplant.  

 

Richtprojekt  
Freiraumgestaltung 

Freiraumgestaltung 

Spiel-, Begegnungs-,  
Aufenthaltsflächen 
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Abbildung 23: Grünflächen im Planungsperimeter gemäss Richtprojekt  
Umgebung (arcoplan, März 2025; Beilage 6) 

 

 

 

Abbildung 24: Schwerpunkte öffentliche und gemeinschaftliche Nutzung 
gemäss Richtprojekt (arcoplan, März 2025; Beilage 6) 
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Referenzbilder Spiel- und Aufenthaltsflächen 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Ausgangslage bezüglich der im Bauzonenplan Schönen-

werd eingetragenen Hecke (siehe Kapitel 3.4) wurden im Richtprojekt 

der Freiraumgestaltung Flächen für eine Heckenersatzpflanzung ausge-

wiesen (siehe Abbildung 25 und Beilage 6). Eine artenreiche Heckenbe-

pflanzung kann insbesondere entlang der Hangkante realisiert werden. 

Weitere potenzielle Flächen für eine heckenartige Bepflanzung befinden 

sich gemäss Richtprojekt Freiraumgestaltung entlang der Aarauerstrasse 

(Gebäude A05/A07) und im nördlichen Bereich des Gebäudes F.  

 

 

 

Abbildung 25: Potenzialflächen für Heckenersatz gemäss Richtprojekt (arcoplan, März 2025; Beilage 6) 

Heckenersatz 
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5.5 Erschliessung, Mobilität, Quartiervernetzung 

Für eine ausführliche Beschreibung der Erschliessung und Parkierung 

wird auf das Verkehrsgutachten, Beilage 7 verwiesen.  

Die Hauptzufahrt zum Areal erfolgt für den Motorisierten Individualver-

kehr (MIV) über die Probstmattstrasse und die C.F. Ballystrasse. Die Bau-

felder entlang der Aarauerstrasse (A05 - A013) sind über eine Direktzu-

fahrt an die Kantonsstrasse angebunden. Durch die Zusammenlegung 

der Parzellen in diesem Bereich, kann auf eine der heutigen Zu- und 

Wegfahrten verzichtet werden. Als Ergänzung soll dafür eine Einfahrt 

für den MIV und die Anlieferung ab der Aaruerstrasse zwischen den Ge-

bäuden A36 und F etabliert werden. Diese Einfahrt ist nur für Rechtsab-

bieger (von Osten her) aber der Aarauerstrasse zugänglich. Die Verkehrs-

führung erfolgt im Einbahnverkehr mit der Ausfahrt an der C.F. Bal-

lystrasse. Alle Teile der Überbauung sind für Blaulichtfahrzeuge, Anliefe-

rungen o.ä. erreichbar.  

Die Warenanlieferung mit Lastwagen erfolgt einerseits analog zur heu-

tigen Situation ab der C.F. Ballystrasse zu den bestehenden Gewerbebe-

trieben, andererseits soll auch eine Zufahrt ab der Aarauerstrasse mög-

lich sein. Für die Baufelder C1 und C2 ist nur eine Anlieferung mit Lie-

ferwagen vorgesehen (keine Lastwagen). 

Die Haupterschliessung für Fussgänger zwischen der Fussgängerunter-

führung der Aarauerstrasse und der C.F. Ballystrasse sowie westseitig 

um die Bestandesgebäude A34a/b / A36 sind bereits heute vorhanden. 

Zusätzlich ist eine Verbindung zwischen Aarauerstrasse (Gebäude 

A11/A13, Baubereiche C1/C2 gemäss Gestaltungsplan) und Probstmatt-

starsse vorgesehen. Aufgrund der zu überwindenden Höhendifferenz 

kann ein verbindender Fuss- und Veloweg jedoch nur bedingt umgesetzt 

werden. Für Fussgänger kann im Bereich der Hangkante eine Treppe re-

alisiert werden. Die Veloverbindung kann jedoch nur über die Tiefgarage 

der Gebäude A11/A13 (Baubereiche C1/C2) ermöglicht werden.  

Die weitere Quartiersvernetzung erfolgt durch ein Netz von Wegen für 

den Fuss- und Veloverkehr. Diese schaffen die Anschlüsse an die benach-

barten Quartierteile. Die Nähe zum Bahnhof bietet einen guten öV-An-

schluss, darüber hinaus wird eine ausreichende Anzahl von gut angeord-

neten Veloräumen und gedeckten Fahrradabstellmöglichkeiten in der 

Nähe der Hauseingänge helfen, nachhaltige Mobilitätsformen attraktiv 

zu machen.  

  

Zufahrten zu den Baufeldern 

Warenanlieferung 

Fussverkehr,  
Areal- und Quartier- 
vernetzung 
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Die Parkierung ist in insgesamt 4 Tiefgaragen vorgesehen (Beilage 4): 

Gebäude A-E: Gemeinsame Tiefgarage, Zufahrt ab Probstmattstr. 

Gebäude F: 2-geschossige Tiefgarage, Zufahrt ab  

C.F. Ballystrasse oder Aarauerstrasse 

Gebäude G: Eigene Tiefgaragenzufahrt ab C.F. Ballystrasse 

A05-A13: Längerfristig: gemeinsame Tiefgarage für  

(Ersatz)Neubauten Aarauerstrasse 

Für die Gewerbenutzungen auf dem Grundstück GB Schönenwerd 

Nr. 719 sind oberirdische Parkplätze sowie Parkplätze in den Tiefgaragen 

der Gebäude E, F und G vorgesehen. 

Die Anzahl Parkplätze richtet sich nach den Vorgaben gemäss § 42 bzw. 

Anhang III KBV. Demnach besteht gemäss Verkehrsgutachten (Beilage 

7) für den gesamten Planungsperimeter ein Bedarf von insgesamt 233 

Abstellplätzen für Motorfahrzeuge. Gemäss Richtprojekt können ca. 272 

Abstellplätze realisiert werden.  

Im Erschliessungs- und Parkierungskonzept (Abbildung 26; siehe Beilage 

4) ist die zukünftige Erschliessung und die Parkierung Schematisch dar-

gestellt.  

 

  

 

Abbildung 26 Neue Situation Erschliessung- und Parkierung (Husistein & Partner, 2025) 

 

Parkierung 

Anzahl Parkplätze 

Erschliessungs- und  
Parkierungskonzept 
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5.6 Etappierung 

Voraussichtlich werden in einer ersten Etappe die unbebauten Parzellen 

der Sineo AG und die dazugehörigen Freiräume entwickelt werden (Ge-

bäude A bis E entlang Probstmattstrasse, Quartierplatz, Ersatzpflanzung 

Hecke, Punkt-Gebäude F und G). Die bestehenden Gewerbebauten blei-

ben im Bestand erhalten. Die neue Zufahrt im Einbahnverkehr ab der 

Aarauerstrasse soll ebenfalls in der 1. Phase realisiert werden. 

In einer weiteren Etappe ist der Ersatz der bestehenden Liegenschaften 

an der Aarauerstrasse mit Neubauten vorgesehen, wodurch auch die Zu-

fahrten ab der Kantonsstrasse reduziert werden. Für die Liegenschaften 

Aarauerstrasse 19 und 21 (GB Nrn. 208, 1390) sieht die Grundeigentü-

merschaft keine baulichen Veränderungen vor.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27 Ist-Zustand und Endzustand der Überbauung Nabholz-Areal 
(Husistein & Partner, 2025)  

Endzustand 

Ist-Zustand 
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5.7 Nachhaltigkeit, Energie, Stadtklima 

Die Gebäudekörper sind dank kompakter Grundform und jeweils 4 bis 

5 Geschossen äusserst effizient und erreichen sehr gute Oberflächen-

Volumen-Verhältnisse, resp. tiefe Gebäudehüll-Zahlen. Die zueinander 

versetzten Baukörper ermöglichen eine gute Besonnung der Fassaden 

und reduzieren die gegenseitigen Verschattungen, um ein Optimum an 

solaren Gewinnen zu ermöglichen. Der Wärmedämmperimeter, resp. 

die Trennung zwischen beheizt und unbeheizt ist generell die Kellerde-

cke, in den Untergeschossen sind keinerlei beheizte Flächen vorgesehen. 

Eine einfache, durchgängige Statik und ein vertikales Installationskon-

zept, bei dem die Steigzonen konsequent übereinander angeordnet 

sind, führen zu einer langlebigen und nachhaltigen Gebäudenutzung. 

Mittels einer differenzierten Freiraumgestaltung werden mit naturnah 

gestalteten Bereichen im unmittelbaren Wohnumfeld ökologische Aus-

gleichsflächen geschaffen, die die Versickerung des Meteorwassers er-

möglicht sowie die Vernetzung mit den bestehenden Grünflächen der 

Umgebung erreicht. Flachdachbegrünungen besitzen ein bedeutendes 

Potential für den ökologischen Ausgleich: Neben der Wasserrückhaltung 

können insbesondere mittels Verdunstung durch die Vegetationsschicht 

positive Effekte auf das Stadtklima erzielt werden. Durch die sommerli-

chen Hitzewellen der letzten Jahre wird der Bedarf an klimatisierenden 

Gründächern noch unterstrichen. Praktische Versuche in grösseren Neu-

baugebieten haben darüber hinaus gezeigt, dass mit zielorientierter Be-

grünung von Flachdächern - zentrale Bedeutung hat dabei die Substrat-

stärke - ein ökologischer Ausgleich geschaffen werden konnte, der für 

den Arten- und Naturschutz lokal bis regional bedeutend ist. 
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6 Gestaltungsplan mit SBV 

Der Gestaltungsplan Nabholz-Areal und die dazugehörigen Sonderbau-

vorschriften (SBV) stützen sich auf die im Kapitel 3 aufgeführte raumpla-

nerischen und baurechtlichen Ausgangslage und auf das in Kapitel 4.2 

erläuterte Richtprojekt. Die Inhalte des Gestaltungsplans und der Son-

derbauvorschriften werden nachfolgend erläutert. Im Gestaltungsplan 

wird die aktuelle Parzellierung (nach Abschluss der Grenzmutationen) 

dargestellt. 

6.1 Inhalte des Gestaltungsplans 

Im Gestaltungsplan werden verbindlich geregelt: 

- Geltungsbereich Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften 

- Baubereiche A1 – A6 und der Bereich Rücksprung Geschossigkeit 

- Baubereiche B1 bis B4 inkl. Bereiche mögliche Erweiterung B3, B4 

- Baubereiche C1 bis C3 

- Verkehrs- und Parkierungsflächen sowie die Bereiche für die Zu- und 

Wegfahrt 

- Quartierplatz 

- Grünflächen und gemeinschaftliche Spiel-, Begegnungs- und Auf-

enthaltsflächen 

- Gestaltungsbaulinie beim Baubereich B1 

- Baulinien entlang der öffentlichen Strassen  

- Bereiche für die Ein- und Ausfahrt Tiefgaragen (Lage richtungswei-

send) 

- projektierten Bäume (Anzahl und Lage richtungsweisend) 

- Bereiche neue Hecke und Aufhebung der Hecke gemäss rechtsgül-

tigem Bauzonenplan 

6.2 Baubereiche, Nutzung und Baumasse (§§ 5 – 8 SBV) 

Den Baubereichen sind unterschiedliche Nutzungen zugewiesen (Baube-

reiche siehe Abbildung 28 nächste Seite). Wo möglich, sind die Baube-

reiche etwas grösser ausgeschieden als die Fassadenlinien gemäss Richt-

projekt.  

Die Baubereiche A1 bis A5 in der Zentrumszone Nabholz und der Bau-

bereich A6 in der Wohnzone 2-geschossig+ dienen primär der Wohn-

nutzung; in den Erdgeschossen sind untergeordnet nicht störende Klein-

gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. In den Baubereichen A2 

bis A5 dürfen max. 5 Vollgeschosse realisiert werden, im Baubereich A1 

Baubereiche A 
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sind max. 4 Vollgeschosse zulässig. Auf dem maximal zulässigen Vollge-

schoss ist kein zusätzliches Attikageschoss erlaubt. Das oberste zulässige 

Vollgeschoss darf aber als Attikageschoss ausgestaltet werden (als Voll-

geschoss anzurechnen).  

Die Bauten müssen entlang der Probstmattstrasse auf einer Tiefe von 

mind. 7 Meter um ein Vollgeschoss reduziert werden. Die Rücksprünge 

der Geschossigkeit bezwecken einen möglichst sanften Übergang zum 

nördlich angrenzenden zweigeschossigen Quartier.  

Im Baubereich A6 sind aufgrund der Zugehörigkeit zur Zone W2+ zwei 

Vollgeschosse plus ein zusätzliches Attikageschoss zulässig.  

Wo möglich beinhalten die Baubereiche gegenüber den Fassadenlinien 

des Richtprojekts einen Puffer von 0.5 bis ca. 1.0m, wodurch für die de-

finitive Ausgestaltung der Baukörper eine gewisse Flexibilität gewahrt 

wird. Die Gebäudeversätze sind in den Baubereichen berücksichtigt und 

werden für mind. eine Längsfassade auch in den Sonderbauvorschriften 

vorgeschrieben.  

 

 

Abbildung 28 Ausschnitt Gestaltungsplan mit Baubereichen 

Die Baubereiche B1 bis B4 umfassen die bestehenden Bauten der Sineo 

AG und dienen primär der gewerblichen Nutzung. Der Baubereich B4 

liegt in der W2+, weshalb dort nur stilles Gewerbe zulässig ist. Für die 

Gebäude gilt bezüglich Lage, Höhe, Länge und Dachform grundsätzlich 

der heutige Bestand. Im Bereich mögliche Erweiterung B3 und B4 dürfen 

allfällige Anbauten ergänzt werden. Die Lage des identitätsstiftenden 

Gebäudes B1 an der Aarauerstrasse (Nabholzgebäude) wird anhand ei-

ner Gestaltungsbaulinie gesichert.   
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Die Nutzung und die Fassadenhöhe des Baubereichs B4 weichen von 

den Bestimmungen der Grundnutzung W2+ ab. Da es sich um einen 

Bestandsbau mit guter Bausubstanz handelt, welcher auf gewerbliche 

Nutzung ausgelegt ist, wird eine Umnutzung zur Wohnnutzung kurzfris-

tig als nicht zweckmässig und nicht verhältnismässig erachtet. Im Rah-

men des vorliegenden Gestaltungsplans wird deshalb in diesem Bereich 

eine Abweichung von der Grundnutzung in Anspruch genommen.  

Die Baubereiche C1 bis C3 dienen einer gemischten Nutzung zwischen 

Wohnen und Gewerbe. Die Gewerbenutzungen sind primär in den Erd-

geschossen anzusiedeln. Es sind max. 3 Vollgeschosse, ohne zusätzliches 

Attikageschoss, zulässig. Das oberste zulässige Vollgeschoss darf auch 

als Attikageschoss ausgebildet werden (als Vollgeschoss anzurechnen). 

Bei der Anordnung der Nutzungen und Räume ist die starke Lärmbelas-

tung durch den Strassenverkehr zu berücksichtigen.  

Auf den GB Nrn. 208 und 1390 sind im Rahmen der vorliegenden Pla-

nung keine Veränderungen vorgesehen. Für die Liegenschaften gilt der 

heutige Bestand und sie werden nicht mit einem Baubereich im Gestal-

tungsplan berücksichtigt. 

In der Zentrumszone hat der Anteil Gewerbenutzung gemäss revidier-

tem Zonenreglement mindestens 25 % der realisierten Geschossfläche 

zu betragen. In den SBV wird festgelegt, dass der Gewebeanteil von 

mind. 25 % für den gesamten Gestaltungsplanperimeter gilt (alle Bau-

bereiche zusammen betrachtet). Es wird nicht als zweckmässig erachtet, 

pro Baubereich / pro Gebäude einen verbindlichen Gewerbeanteil fest-

zulegen. Der definitive Mix zwischen Wohnen und Gewerbe kann zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht pro Baubereich definiert werden und ist vom 

jeweiligen Bedarf abhängig.  

Für den gesamten Geltungsbereich wird eine einheitliche maximale 

Überbauungsziffer von 40 % festgelegt. Zudem ist über den gesamten 

Geltungsbereich eine Grünflächenziffer von mindestens 30% einzuhal-

ten.   

Die Abstände zu öffentlichen Erschliessungsstrassen sind mit Baulinien 

festgelegt. 
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6.3 Gestaltung, Aussenräume (§§ 9 – 10 SBV)  

Da der Gestaltungsplan voraussichtlich etappenweise umgesetzt wird, 

wurden im Sinne einer langfristigen Entwicklungsabsicht im Richtprojekt 

noch keine konkreten Fassadenvorschläge erarbeitet, um eine möglichst 

hohe Flexibilität zu wahren. Anhand von Referenzbilder wurden mögli-

che Ideen aufgezeigt (vgl. Kapitel 5.3). Die SBV legen fest, dass die Bau-

ten eine hohe architektonische Qualität aufweisen müssen und dass mit 

der Gestaltung und Materialisierung der Fassaden die wahrgenomme-

nen Gebäudelängen und –höhen zu brechen sind. Zudem müssen die 

Bauten in den Baubereichen A und C mindestens auf einer Längsfassade 

einen horizontalen Gebäudeversatz aufweisen. Die definitive Ausgestal-

tung der Baukörper und Fassaden ist pro Etappe im Baugesuch auszu-

weisen.  

Für die Baubereiche A, B und C sind ausschliesslich Flachdächer zulässig. 

Diese sind extensiv zu begrünen. Wo Solar- und Photovoltaikanlagen er-

richtet werden, ist eine Ausgestaltung mit Kies zulässig. Für die Baube-

reiche B gilt bezüglich Dachform der heutige Bestand (auch zukünftig 

Satteldächer zulässig).  

Die Aussenräume und Grünflächen sowie die Heckenersatzpflanung 

werden in ihrer Lage und Nutzung auf der Grundlage des Richtprojekts 

Freiraumgestaltung im Gestaltungsplan definiert. Die Lage von unterge-

ordneten Bauten ausserhalb der Baubereiche (z.B. Veloabstellflächen, 

Anlagen zur Abfallentsorgung) werden im Baugesuch festgelegt. Für das 

Baugesuch der jeweiligen Etappen ist die definitive Umgebungsgestal-

tung durch einen ausgewiesenen Landschaftsarchitekten zu planen. Die 

Umgebung bzw. die Grünbereiche sind stark durchgrünt und vielfältig 

auszugestalten und haben einen Beitrag zur Biodiversität zu leisten.  

Im westlichen Bereich muss an der Probstmattstrasse ein Begegnungs-

platz für die Quartierbevölkerung (Quartierplatz) ausgestaltet werden. 

Eine ansprechende Gestaltung und entsprechende Angebote sollen zum 

Verweilen und zur Belebung des Platzes einladen (z.B. Sitzgelegenhei-

ten, Spielflächen, Aufenthaltsflächen, Tischtennistisch, Boccia-Fläche, 

Schattenbereiche, usw.). Die definitive Ausgestaltung muss im Bauge-

such aufgezeigt werden.  
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6.4 Erschliessung und Parkierung (§§ 11 – 13 SBV) 

Die Erschliessung erfolgt über die im Gestaltungsplan festgelegten Ver-

kehrs- und Parkierungsflächen und die entsprechenden Zu- und Weg-

fahrten. Das Erschliessungs- und Parkierungskonzept von Husistein & 

Partner zeigt orientierend den neuen Erschliessungszustand auf.  

Die Baubereiche A1 bis A6 werden ab der Probstmattstrasse bzw. der C. 

F. Ballystrasse erschlossen, mit direkten Tiefgarageneinfahrten. Die Zu-

fahrt inkl. Anlieferung für die Baubereiche B und den Baubereich C3 er-

folgt ab der C. F. Ballystrasse sowie ab der Aarauerstrasse von Osten her. 

Die Zufahrt ab der Aarauerstrasse wird im Einbahnverkehr geführt und 

kann nur für Rechtsabbieger genutzt werden. Die Ausfahrt erfolgt an 

der C. F. Ballystrasse. Die Baubereiche C1 und C2 werden ab der Aarau-

erstrasse erschlossen.  

Das Nabholz-Areal ist bereits heute für Fussgänger grundsätzlich zu-

gänglich und wird häufig von Fussgängern durchquert. Weitere Fuss-

wegverbindungen zwischen Probstmatt-, C.F. Ballystrasse und der Aar-

auerstrasse befinden sich einerseits westlich der GB Nr. 2211 (Treppe) 

und östlich des Gestaltungsplanperimeters mit der Freihofstrasse.  

Mit dem Gestaltungsplan wird eine zusätzliche, arealinterne Fussweg-

verbindung zwischen den Baubereichen C1/C2 und den Baubereichen 

A1-A5 geschaffen, welche im Gestaltungsplan im Orientierungsinhalt 

dargestellt ist.  

Auf die Festlegung einer öffentlichen Fuss- und Veloverbindung im Pla-

nungsperimeter wird verzichtet. Dies einerseits aus Sicherheitsgründen 

aufgrund des Verkehrs auf dem Areal (MIV/Anlieferung). .Aufgrund des 

Gefälles erfüllt zudem die neu geplante Verbindung zwischen den Bau-

bereichen C1/C2 und A1-A5 nicht die Anforderungen an eine öffentli-

che Fusswegverbindung.  

Die Parkierung für den motorisierten Verkehr für Bewohner/-innen und 

Angestellte erfolgt in insgesamt 4 Tiefgaragen. Die Lage der Ein- und 

Ausfahrten Stand Richtprojekt sind im Gestaltungsplan ausgewiesen, die 

definitive Lage wird im Baubewilligungsverfahren festgelegt. Für die Ge-

werbenutzungen der Baubereiche B müssen in den Tiefgaragen der Bau-

bereiche A5, A6 und C3 Abstellplätze für Angestellte sowie Kundinnen 

und Kunden eingeplant und zur Verfügung gestellt werden. Oberirdisch 

sind Besucher- und Kundenparkplätze zulässig. Als Richtwert für die An-

zahl Abstellplätze für Motorfahrzeuge gilt § 42 bzw. Anhang III KBV.  

Verkehrserschliessung  
allgemein 

Fussverkehr 

Parkierung für  
Motorfahrzeuge 
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Die definitive Anzahl und Anordnung der Abstellplätze ist im Baubewil-

ligungsverfahren festzulegen. Mindestens 5 % aller unterirdischen Auto-

Abstellplätze sind von Beginn an mit Elektroladestationen auszurüsten. 

Abstellplätze für Velos müssen in genügender Anzahl gemäss der jeweils 

gültigen VSS Norm 40 065 bereitgestellt werden. Es sind Lademöglich-

keiten für E-Bikes vorzusehen.  

6.5 Umwelt (§§ 14 – 23 SBV) 

Entlang der Aarauerstrasse besteht eine starke Lärmbelastung durch den 

Strassenverkehr. Das Lärmgutachten auf Stufe Richtprojekt (Grobbeur-

teilung, siehe Beilage 8) hat gezeigt, dass die massgebenden IGW nicht 

überall eingehalten werden können. In den SBV wurde die Bestimmung 

aufgenommen, dass im Baugesuchsverfahren ein detailliertes Lärmgut-

achten für sämtliche Neubauten entlang der Aarauerstrasse unter Be-

rücksichtigung der umgesetzten Massnahmen und der aktuellsten Ver-

kehrszahlen zu erbringen ist. Bei der Erarbeitung des Bauprojekts haben 

die Nutzung der Gebäude, die Gebäudeanordnung, Gebäudeform und 

Grundrissgestaltung der Lärmproblematik Rechnung zu tragen. 

Der belastete Standort auf GB Nr. 719 und die Verdachtsflächen für eine 

Schadstoffbelastung werden im Gestaltungsplan nicht dargestellt. Die 

SBV regeln den Umgang mit den entsprechenden Flächen.  

Für Bauvorhaben, die eine Fläche von mehr als 5’000 m2 betreffen, ist 

nach der Vollzugspraxis des Kantons Solothurn ein Bodenschutzkonzept 

erforderlich. Im Rahmen des Bauprojektes ist für den Geltungsbereich 

durch eine qualifizierte Fachperson ein Bodenschutzkonzept zu erarbei-

ten. Dieses ist vor Erteilung der ersten Baubewilligung dem Amt für Um-

welt zu unterbreiten. Das Bodenschutzkonzept ist Bestandteil der Sub-

mission der Bauarbeiten. 

Die Neubauten müssen eine möglichst hohe Energieeffizienz aufweisen 

und der Energiebedarf ist soweit möglich durch erneuerbare Energien zu 

decken. Insbesondere sind die Dachflächen mit Photovoltaischen und 

thermische Solaranlagen zu nutzen.  

Die Entsorgung des Haushaltkehrichts muss an einzelnen Sammelstellen 

erfolgen. Die Standorte sind im Baubewilligungsverfahren festzulegen.  
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Die Wasserversorgung und –entsorgung richtet sich nach dem rechts-

gültigem GEP und GWP der Einwohnergemeinde Schönenwerd. Im Bau-

bewilligungsverfahren sind die Details und allfällige Massnahmen zu klä-

ren und festzulegen. Das unverschmutzte Regenwasser ist soweit mög-

lich über die Schulter zu entwässern und in Grünflächen oberflächlich 

zur Versickerung zu bringen. 

Bei Gebäuden, für welche eine Gefährdung durch Oberflächenabfluss 

ausgewiesen wird, sind bei der Ausarbeitung des Bauprojekts entspre-

chende Massnahmen vorzusehen, um das Eindringen von Wasser zu ver-

mindern.  

Lichtemissionen sollen auf ein Minimum zu beschränkt werden. Im Rah-

men des Baubewilligungsverfahrens ist die Vollzugshilfe «Empfehlungen 

zur Vermeidung von Lichtemissionen» des Bundesamtes für Umwelt 

(BAFU 2021) anzuwenden. 

7 Interessenabwägung 

7.1 Vorgehen 

Der Gestaltungsplan Nabholz-Areal wurde auf der Grundlage einer Va-

riantenstudie bzw. auf der Grundlage des daraus resultierenden Richt-

projekts erarbeitet. Die verschiedenen Varianten wurden mit den be-

troffenen Grundeigentümerschaften sowie mit der Gemeinde in mehre-

ren Sitzungen diskutiert und es wurden deren Bedürfnisse abgeholt und 

womöglich berücksichtigt. Durch diese Bearbeitungstiefe und den parti-

zipativen Erarbeitungsprozess konnten wesentliche Fragen bereits auf 

Stufe Variantenstudium und Richtprojekt geklärt werden, wodurch ein 

konsolidiertes, für Auftraggeber, Grundeigentümer und Gemeinde zu-

friedenstellendes Richtprojekt erarbeitet werden konnte.  

Das Richtprojekt weist einen hohen Detaillierungsgrad auf und das erar-

beitende Architektenbüro hat sich intensiv mit dem Planungsperimeter 

und den angrenzenden Gebieten auseinandergesetzt. Für die Erarbei-

tung des Gestaltungsplans und der Sonderbauvorschriften lag damit 

eine sehr gute und qualitativ hochwertige Grundlage vor. 
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7.2 Siedlungsentwicklung 

Das revidierte Raumplanungsgesetz und der kantonale Richtplan fordern 

die Siedlungsentwicklung nach innen. Diese hat in erster Linie anhand 

der Überbauung von bestehenden Baulandreserven und unter Berück-

sichtigung einer angemessenen Siedlungsqualität zu erfolgen. Die vor-

liegende Planung schafft die Grundalge für die Verdichtung von bereits 

bebauten Flächen sowie eine Überbauung von brachliegenden Flächen 

und leistet damit einen Beitrag zur Siedlungsentwicklung nach innen.  

Im Sinne der neuen Raumplanungsgesetzgebung wird ein dichtes, nut-

zungsdurchmischtes, qualitativ hochwertiges und gut erschlossenes Ge-

biet mit einer attraktiven Umgebungsgestaltung geschaffen.  

Die Zentrumszone dient gemäss Zonenreglement Schönenwerd einer 

dichten, ortsbaulich und architektonisch hochwertigen Bauweise mit ho-

her Aufenthaltsqualität an zentraler Lage. Weiter bezweckt sie den Er-

halt und die Weiterentwicklung des Zentrums von Schönenwerd. Die 

vorliegende Planung orientiert sich an den Vorgaben und Absichten aus 

der Ortsplanungsrevision und dem Räumlichen Leitbild und setzt diese 

im vorliegenden Gestaltungsplan um.  

Der Gestaltungsplan Nabholz-Areal entspricht den Vorgaben zur Sied-

lungsentwicklung gemäss revidiertem Raumplanungsgesetz und kanto-

nalem Richtplan und setzt die Vorgaben aus der revidierten Ortsplanung 

Schönenwerd um.  

7.3 Ortsbild, Städtebau, Wohnqualität 

Im Rahmen der Variantenstudie und der Erarbeitung des Richtprojekts 

hat eine vertiefte städtebauliche Auseinandersetzung mit dem Planungs-

perimeter und dessen Umgebung stattgefunden. Das Richtprojekt weist 

eine hohe Qualität bezüglich Setzung der Bauten und vorgesehene Um-

gebungsgestaltung auf.  

In den Baubereiche A wird die Bebauung vor allem von der Probstmatt-

strasse her in Erscheinung treten, wo das zweigeschossige Quartier nörd-

lich der Strasse neu vier- bis fünfgeschossigen Bauten gegenüberliegen 

wird. Im Richtprojekt und Gestaltungsplan wird auf diesen Punkt Rück-

sicht genommen, indem entlang der Probstmattstrasse durch die ortho-

gonale Anordnung der Gebäude nur die Querfassaden in Erscheinung 

treten und indem die Baukörper entlang der Strasse um ein Vollgeschoss 

reduziert ausgestaltet werden. Dieser Rücksprung der Geschossigkeit 

soll dazu beitragen, dass die Baukörper von der Probstmattstrasse her 

Revidiertes  
Raumplanungsgesetz  
und kant. Richtplan 

Ortsplanungsrevision /  
Räumliches Leitbild 2014  

Fazit 

Städtebauliche Analyse 
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um ein Geschoss weniger wahrgenommen werden. Aufgrund des star-

ken Gefälles liegen die fünf Bauten deutlich tiefer als die südlich angren-

zenden Gebäude, wodurch die 5 Geschosse von der Aarauerstrasse her 

nicht massgebend in Erscheinung treten und die Wohnqualität in den 

Baubereichen C nicht massgebend beeinträchtigen. Trotz der dichten 

Bebauung weisen die Baubereiche A durch die grosszügigen Grünflä-

chen eine hohe Wohnqualität auf. 

Die Baukörper an der Probstmattstrasse lehnen sich bezüglich Stellung, 

Höhe und Breite an den Bestand der Gewerbebauten an und fügen sich 

gut in das Ortsbild ein. Durch die Rücksprünge in den Fassaden und die 

variierende Geschossigkeit wirkt die Überbauung nicht monoton.  

Mit den rückversetzten Fassaden ab der Probstmattstrasse (Abstand zur 

Strasse von 8 m) und durch die raumbildenden Grünbereiche entsteht 

ein attraktiver und strukturierter Strassenraum. Der Quartierplatz und die 

Spiel- und Aufenthaltsflächen schaffen eine Belebung und schliessen das 

Nabholz-Areal an das Zentrum von Schönenwerd an.  

Die Baubereiche B umfassen die bestehenden Gewerbebauten, welche 

in ihrem Volumen, in der Geschossigkeit und der äusseren Erscheinung 

im Bestand erhalten bleiben. Von Bedeutung ist insbesondere der Erhalt 

des direkt an der Aarauerstrasse liegenden Gebäudes (Liegenschaft 23, 

Nabholzgebäude), welches einen identitätsstiftenden Charakter auf-

weist. Die Lage wird mit einer Gestaltungsbaulinie gesichert. Durch den 

relativ grossen Abstand zu den benachbarten zweigeschossigen Wohn-

gebieten, werden die Einfamilienhausquartiere durch die vier- bis fünf-

geschossigen Gewerbebauten nicht massgebend beeinträchtigt.  

Die Gebäude in den Baubereichen C1 und C2 setzen die westlich an-

grenzende Bebauung an der Aarauerstrasse fort und schliessen die Bau-

lücken entlang der Strasse. Durch das Gefälle, den relativ grossen Ab-

stand zu den Baubereichen A und des dazwischenliegenden Grüngürtels 

wird die Einsicht auf die fünfgeschossigen Bauten in den Baubereichen 

A reduziert. Das Gebäude in Baubereich C3 lehnt sich an die bestehen-

den Gewerbebauten an und passt sich damit bezüglich Körnigkeit und 

Volumen gut in das Ortsbild ein. 

  

Baubereiche B 

Baubereiche C 
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Mit dem Richtprojekt und der geplanten Umgebungsgestaltung wird 

eine gute Wohnqualität und Wohnhygiene sichergestellt. Insbesondere 

die Bebauung entlang der Hangkante (südlich Probstmattstrasse) stellt 

aufgrund der verminderten Sonneneinstrahlung eine Herausforderung 

dar. Mit der gewählten Setzung der Bauten, Ausrichtung der Wohnun-

gen (weitgehende Ost-West-Orientierung) und dem Versatz / Staffelung 

der Zeilenbauten reagiert das Richtprojekt auf diese Ausgangslage. Ge-

nerell sind alle Wohnungen auf einen zentralen Grünraum am Hang aus-

gerichtet.  

Mit dem Richtprojekt und dem vorliegenden Gestaltungsplan wird si-

chergestellt, dass eine qualitativ gute Überbauung geschaffen wird. Die 

geplante Überbauung nimmt Rücksicht auf die angrenzenden Quartiere 

und den Bestand der Nabholz-Gebäude und fügt sich gut in das Ortsbild 

ein. Grundsätzlich wird von Seiten Bauherrschaft und Architekturbüro 

eine hohe architektonische Qualität angestrebt.  

7.4 Aussenräume, Umgebungsgestaltung 

Die grossflächigen Verkehrsbereiche um die Gewerbebauten werden im 

restlichen Gestaltungsplanperimeter mit grosszügigen Grünflächen 

kompensiert. Es wird eine attraktive und stark durchgrünte Umgebungs-

gestaltung angestrebt und in den SBV vorgeschrieben. In den SBV wird 

entsprechend im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens die Erarbei-

tung eines Umgebungs- und Bepflanzungsplans durch einen ausgewie-

senen Landschaftsarchitekten gefordert. Auf Stufe Richtprojekt wurde 

mit den Dokumenten zur Freiraumgestaltung (arcoplan klg, Beilage 6) 

bereits eine qualitativ hochwertige Grundlage erarbeitet. Darin werden 

in Abhängigkeit des Terrains die Lage und mögliche Ausgestaltung der 

Grünflächen inkl. einer arealinternen Durchwegung aufgezeigt. Weiter 

beinhaltet die Dokumentation in der Beilage 6 Nachweise zu den anre-

chenbaren Grünflächen, zu gemeinschaftlichen Flächen sowie mögli-

chen Heckenersatzflächen.  

Baumpflanzungen und raumbildende Grünräume tragen auch zu einer 

attraktiven Gestaltung der Strassenräume und zum Sichtschutz gegen-

über den angrenzenden Einfamilienhausquartieren bei. Durch die Ver-

zahnung der Grünräume entsteht trotz der Dichte eine durchlässige 

Überbauung.  

Der Quartierplatz und die Grünbereiche mit Spiel- und Aufenthaltsflä-

chen als halböffentliche Bereiche für die Quartierbevölkerung tragen zu 

einer Belebung des Areals im westlichen Bereich bei und knüpfen so das 

Nabholz-Areal an das Zentrum von Schönenwerd an.  

Wohnqualität, Wohnhygiene 

Fazit 

Attraktive  
Umgebungsgestaltung 

Halböffentliche Bereiche 
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Die im Bauzonenplan Schönenwerd dargestellte Hecke war bereits zum 

Zeitpunkt der Genehmigung der Ortsplanung nicht korrekt in den Plä-

nen abgebildet. Gemäss Rückmeldung des Kantons (ARP) kann auf-

grund der unübersichtlichen Ausgangslage im Rahmen des Gestaltungs-

plans, im Sinne von § 44 Abs. 1 PBG, bezüglich Heckenersatzpflanzun-

gen ein sinnvoller Vorschlag erarbeitet werden. Entsprechend wurden 

im Richtprojekt zur Freiraumgestaltung (Beilage 6) – unter Berücksichti-

gung des Terrains und der geplanten Gebäude – potenzielle Flächen für 

eine entsprechende Bepflanzung ausgewiesen. Da die Hangkante zwi-

schen den Baubereichen A1-A5 und C1/C2 anderweitig kaum genutzt 

werden kann, eignet sich insbesondere dieser Bereich für eine dichte und 

artenreiche, heckenartige Bepflanzung. Entsprechend wurde dieser Be-

reich im Gestaltungsplan als Hecke ausgewiesen. Zudem enthalten die 

Sonderbauvorschriften Bestimmungen zur Bepflanzung der Heckenflä-

chen und der übrigen Grünflächen. Damit wird eine gesamtheitliche Lö-

sung sichergestellt, welche sich in das Terrain, die geplante Bebauung 

und die geplante Umgebungsgestaltung einordnet. 

Der Gestaltungsplan und die SBV stellen eine attraktive Umgebungsge-

staltung, die Umsetzung von grosszügigen Grünflächen, gemeinschaft-

lich nutzbaren Flächen sowie Flächen für Heckenersatzpflanzungen si-

cher. Die Planung ist bezüglich Umgebungsgestaltung und Aufenthalts-

flächen recht- und zweckmässig.  

  

Hecke 

Fazit 
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7.5 Verhältnis zur Grundnutzung 

Die geplanten Bauten und Nutzungen sind in der 2-geschossigen Wohn-

zone+ (W2+) und der Zentrumszone Nabholz (ZZN) grundsätzlich zonen-

konform, mit Ausnahme der Bestandsbauten B1 und B4 (Erläuterungen 

siehe unten). Auch die in der W2+ und der ZZN definierten Baumasse 

(Anzahl Vollgeschosse, Fassaden- und Gesamthöhe, Gebäudelänge) 

werden gemäss Richtprojekt mit Ausnahme der Bestandsbauten B1 und 

B4 eingehalten.  

In der Zentrumszone hat der Anteil der Gewerbenutzungen gemäss § 26 

des Zonenreglements Schönenwerd mind. 25% der realisierten Ge-

schossfläche zu betragen. Mit den Gewerbebauten (Baubereiche B) und 

den geplanten Dienstleistungs- und Gewerbeflächen in den Bauberei-

chen A und C kann dieser Anteil über den Geltungsbereich eingehalten 

bzw. übertroffen werden. Die Berechnung der Anteile von Wohn- und 

Gewerbenutzungen (Abbildung 29) zeigt für das Richtprojekt, dass der 

Anteil der Gewerbeflächen an den gesamten realisierten Geschossflä-

chen im Gestaltungsplanperimeter bereits durch die bestehenden Ge-

werbebauten der Baubereiche B rund 42% beträgt.  

Es ist davon auszugehen, dass sich der Gewerbeanteil im Gestaltungs-

perimeter im Bereich zwischen 30 bis 40% bewegen wird.  

 

Abbildung 29 Berechnung Anteil Wohn- und Gewerbenutzungen  
gemäss Richtprojekt (Beilage 4) 

 

Nicht zonenkonform ist der Baukörper B4 in der W2+. Das Gebäude 

weicht bezüglich Nutzung (Gewerbebau), Geschossigkeit (4-5 Ge-

schosse), Fassaden- und Gesamthöhe und Gebäudelänge (ca. 40 m) von 

den Vorschriften der W2+ ab. Im Rahmen des Gestaltungsplans wird in 

diesem Fall von der Grundnutzung abgewichen (§ 45 Abs. 2 PBG). Es 

handelt sich um einen bestehenden Bau mit guter Bausubstanz, welcher 

heute ausschliesslich gewerblich genutzt wird.  

Zonenkonformität   

Anteil Gewerbenutzung 

Abweichungen von der 
Grundnutzung 
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Ein Abbruch des Gebäudes ist in den nächsten rund 20-30 Jahren von 

Seiten Grundeigentümerschaft nicht vorgesehen und wäre zum aktuel-

len Zeitpunkt bzw. im Rahmen des Gestaltungsplans nicht zweckmässig 

und nicht verhältnismässig. Auch wird eine allfällige Umnutzung zu 

Wohnnutzungen erst als längerfristig Option in Betracht gezogen (z.B. 

in der Form von Uptown Mels, Umnutzung Textilfabrik zu Wohnungen). 

Aus oben genannten Gründen ist der Erhalt des Bestands und damit die 

Abweichung von der Grundnutzung im Rahmen des Gestaltungsplans 

als zweckmässig und vertretbar zu beurteilen.  

Weiter liegt beim Bau B1 eine Abweichung von der maximal zulässigen 

Fassadenhöhe und Geschossigkeit gemäss Zonenvorschriften Zentrums-

zone Nabholz vor und das Gebäude liegt direkt an der Kantonsstrasse. 

Entlang der Aarauerstrasse sind gemäss Zonenreglement nur 3 Ge-

schosse zulässig, der bestehende Gewerbebau weist zwischen 3-4 Ge-

schossen auf. Gemäss den Zonenvorschriften kann im Rahmen eines 

Qualitätsverfahrens und in Kombination mit einem Gestaltungsplan von 

der Geschossigkeit abgewichen werden. Der Erhalt des Gebäudes in sei-

nem heutigen Bestand ist aus Sicht Ortsbild von grosser Bedeutung, da 

es sich um einen adressbildenden Bau für das Nabholz-Areal sowie als 

Tor zum Dorfzentrum Schönenwerd handelt. Die Abweichung ist somit 

als zweckmässig und vertretbar zu beurteilen.  

Im Bereich der W2+ können – mit den im Gestaltungsplan festgelegten 

Baubereichen (A6 und Bereiche Erweiterung Baubereiche B) und Grün-

flächen – die maximal zulässige Überbauungsziffer (33% inkl. Bonus) 

und die minimale Grünflächenziffer (40%) gemäss Grundnutzung nicht 

eingehalten werden. Grund dafür ist insbesondere der heutige Bestand 

mit dem grossen Gewerbebau und den grossflächigen, versiegelten Ver-

kehrsbereichen. Während mit den im Richtprojekt projektierten Gebäu-

den die ÜZ sogar eingehalten wird, stellt insbesondere die Unterschrei-

tung der Grünflächenziffer ein Problem dar. 

Hingegen werden die max. zulässige ÜZ gemäss Grundnutzung (44%) 

im Bereich der Zentrumszone Nabholz (ZZN) unterschritten und die mi-

nimale GZ (20%) überschritten. Im Sinne eines Nutzungstransfers inner-

halb des Gestaltungsplanperimeters werden deshalb für den gesamten 

Geltungsbereich einheitliche Nutzungsmasse definiert: Als max. ÜZ wer-

den 40% festgelegt, als minimale GZ 30%. Somit werden einerseits die 

fehlenden Grünflächen im Bereich der W2+ im Bereich der ZZN kom-

pensiert, andererseits wird im Bereich ZZN auf eine Maximierung der ÜZ 

auf 44% verzichtet.  

Überbauungsziffer (ÜZ),  
Grünflächenziffer (GZ) 
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Im Bereich der Bestandsbauten auf den GB Nrn. 208 und 1390 werden 

die ÜZ und die Grünflächenziffer bei Betrachtung der beiden Parzellen 

zusammen (Wohnhaus und Garagen) eingehalten (ÜZ ca. 32 %, Grün-

fläche ca. 43 %). 

Mit den im Geltungsbereich festgelegten Baubereichen und den Be-

standsbauten wird nachfolgende Überbauungsziffer erreicht. Für das 

Richtprojekt ist die ÜZ im Kapitel 5.1 aufgeschlüsselt. Da die Baubereiche 

im Gestaltungsplan grösser ausgeschieden sind als die effektiven Ge-

bäude, wird die ÜZ des effektiven Bauprojekts tiefer ausfallen als die 

nachfolgend für die Baubereiche ausgewiesene ÜZ.  

 

Fläche Geltungsbereich:  21'947 m2 

Max. ÜZ gemäss SBV: 40 % (max. 8'778.8 m2) 

Gesamtfläche Baubereiche und Bestandsgebäude 
ohne Bereiche mögliche Erweiterung B3, B4: 

8'162 m2 

Erreichte ÜZ Geltungsbereich ohne Bereiche 
mögliche Erweiterung B3, B4: 

37.2 %  

Gesamtfläche Baubereiche und Bestandsgebäude 
mit Bereiche mögliche Erweiterung B3, B4: 

8'522 m2 

Erreichte ÜZ Geltungsbereich mit Bereiche 
mögliche Erweiterung B3, B4: 

38.8 %  

 

Mit den im Geltungsbereich ausgewiesenen Grünflächen wird nachfol-

gende Grünflächenziffer erreicht: 

 

Fläche Geltungsbereich:  21'947 m2 

Min. GZ gemäss SBV: 30 % (min. 6'584.1 m2) 

Grünfläche Geltungsbereich gemäss  
Gestaltungsplan: 

7'408.5 m2 

Erreichte GZ Geltungsbereich (ohne Bäume): 33.8 %  

 

Anhand des Richtprojekts wurde die einzuhaltenden Grenzabstände ge-

genüber benachbarten Parzellen ausserhalb des Gestaltungsplanperime-

ters nach Anhang II KBV überprüft. Diese können mit dem Richtprojekt 

grundsätzlich eingehalten werden. Die Einhaltung der Grenzabstände ist 

im Baubewilligungsverfahren abschliessend nachzuweisen.  

Die Gestaltungspläne und die SBV können gemäss § 45 Abs. 2 Planungs- 

und Baugesetz Kanton Solothurn (PBG) von den allgemeinen baupolizei-

lichen Bestimmungen abweichen. Die zulässigen Abweichungen sind im 

Zonenreglement der Einwohnergemeinde Schönenwerd definiert.  

 

Nachweis ÜZ 

Nachweis Grünflächenziffer 

Grenzabstände 

Zusammenfassung  
Abweichungen von  
der Grundnutzung 
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Innerhalb des Geltungsbereichs wird in folgenden Punkten von der 

Grundnutzung abgewichen (Begründungen siehe oben): 

- Baubereich B1 (Bestandsbau): Höhe / Geschossigkeit wird über-

schritten, Lage direkt an Kantonsstrasse. 

- Baubereich B4 (Bestandsbau): Gewerbenutzung in Wohnzone, 

Höhe / Geschossigkeit und Gebäudelänge wird für W2+ überschrit-

ten. 

- Für den gesamten Gestaltungsplanperimeter wird eine einheitliche 

ÜZ von max. 40% festgelegt. Im Bereich der W2+ weicht somit die 

ÜZ von der max. zulässige ÜZ gemäss Grundnutzung (33%) ab. 

- Für den gesamten Gestaltungsplanperimeter wird eine einheitliche 

minimale Grünflächenziffer von 30% festgelegt. Im Bereich der 

W2+ weicht somit die GZ von der minimalen GZ gemäss Grundnut-

zung (40%) ab. 

Unter Abwägung der oben erläuterten Begründungen können die Ab-

weichungen von der Grundnutzung innerhalb des Gestaltungsplanperi-

meters als zweckmässig und verträglich beurteilt werden. Die Abwei-

chungen im Bereich der W2+ können im Bereich der ZZN kompensiert 

werden. Die in den SBV festgelegte max. ÜZ und minimale GZ können 

mit dem Gestaltungsplan eingehalten werden.  

  

Fazit 
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7.6 Verkehr, Erschliessung 

Auf der Grundlage des Richtprojekts wurden in einem Verkehrsgutach-

ten die Erschliessungsqualität, die zukünftige Verkehrserzeugung, Be-

darf und Angebot der Abstellplätze, die Kapazität der Anschlussknoten 

sowie die arealinterne Durchwegung beurteilt. Die Ergebnisse sind im 

Bericht zum Verkehrsgutachten, Beilage 7 erläutert und werden an die-

ser stelle nicht detailliert ausgeführt.   

Die Erschliessung ist für den motorisierten Verkehr sowie den Fuss- und 

Veloverkehr über die Probstmattstrasse, die C. F. Ballystrasse und die 

Aarauerstrasse sichergestellt. Mittels Schleppkurven konnte die Befahr-

barkeit der Erschliessungswege nachgewiesen werden. Die notwendi-

gen Sichtweiten können im Grundsatz für die neuen Ausfahrten einge-

halten werden.  

Mit dem Bahnhof und mehreren Bushaltestellen im Umkreis von max. 

500 m ist auch ein gutes ÖV-Angebot vorhanden.  

Die Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr zwischen der Aarau-

erstrasse und der Probstmatt- und C.F. Ballystrasse ist sichergestellt. 

Grundsätzlich ist das Nabholz-Areal für den Fussverkehr durchlässig und 

kann (bereits heute) durchquert werden. Zudem befindet sich westlich 

des Gestaltungsplanperimeters (GB 2211) sich eine Treppe, welche die 

Aarauerstrasse mit der Probstmattstrasse verbindet (Verbindung zum 

Zentrum Schönenwerd) und östlich des Perimeters befindet sich die Fuss-

wegverbindung Freihofstrasse (C.F. Ballystrasse – Aarauerstrasse). Zu-

sätzlich soll eine Verbindung zwischen den Baubereichen C1/C2 und den 

Bereichen A1-A5 geschaffen werden, wobei eine relativ grosse Höhen-

differenz zu überwinden ist. Die Anforderungen an einen öffentlichen 

Fuss- oder Fuss- und Radweg gemäss Norm können bei diesen Wegen 

im Bereich der Böschung nicht eingehalten werden (Neigung über 12%). 

Im Sinne einer internen Arealerschliessung und in Anbetracht der an-

spruchsvollen Topografie können die Wegverbindungen jedoch als 

zweckmässig betrachtet werden. Die 12% Steigung lassen grundsätzlich 

die Nutzung von Kinder- oder Einkaufswagen zu und das Befahren mit 

Velos ist möglich. Beim Baubereich C2 ist ein direkter Zugang zum Un-

tergeschoss bzw. zur Einstellhalle vorgesehen, womit für die Bewoh-

nende der Baubereiche C1 und C2 eine stufenlose Verbindung zur 

Probstmattstrasse geschaffen werden kann. 

Die geplante neue Zufahrt zum Areal aber der Aarauerstrasse zwischen 

den Baubereichen B2 und C3 ist aus Sicht der Bauherrschaft zwingend 

erforderlich. Auch im Verkehrsgutachten konnte aufgezeigt werden, 

Verkehrsgutachten 

Erschliessung sichergestellt 

Neue Zufahrt ab  
Kantonsstrasse 



Gestaltungsplan Nabholz-Areal  58 

Raumplanungsbericht 

 

BSB + Partner Ingenieure und Planer AG Version 006 

dass die zusätzliche Zufahrt für die Nutzung des Areals diverse massge-

bende Vorteile mit sich bringt.  

Die Zufahrt führt einerseits dazu, dass der Anteil des Mehrverkehrs durch 

das Quartier bzw. über die Weiermatt- und C. F. Ballystrasse reduziert 

wird, da für die Zufahrt zu den Baubereichen B von Osten her nicht das 

gesamte Areal umfahren werden muss. Weiter bringt die Zufahrt für die 

Anlieferung der Baubereiche B erhebliche Vorteile, da auf Wendemanö-

ver auf der Platzfläche zwischen den Bereichen B2 und B3 verzichtet 

werden kann. Damit wird die Anlieferung vereinfacht und die Verkehrs-

sicherheit auf den Platzflächen verbessert. Da die Zufahrt ausschliesslich 

von Osten her (Rechtsabbieger) im Einbahnregime genutzt werden 

kann, ist mit keinen negativen verkehrlichen Auswirkungen auf der Aar-

auerstrasse zu rechnen (z.B. kein Rückstau). Mit der Umsetzung der Bau-

bereiche C1 und C2 können im Gegenzug zwei heute bestehende Zu-

fahrten zusammengelegt werden. Insgesamt führt die zukünftige Situa-

tion zu einer Bündelung und zweckmässigeren Verteilung der Zufahrten 

ab der Kantonsstrasse. 

Mit der Überbauung der Baubereiche A und C gemäss dem Richtprojekt 

werden insgesamt rund 100 neue Wohnungen sowie zusätzliche Ge-

werbeflächen geschaffen.  

Gemäss Verkehrsgutachten, Tabelle 9, ergibt sich basierend auf dem er-

mittelten Bedarf an Autoabstellplätzen folgende künftige Verkehrser-

zeugung:  

 

Verkehrserzeugung und  
Auswirkungen auf das  
Strassennetz 
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Abbildung 30: Prognostizierte Verkehrserzeugung durch die künftige Nutzung 

Gegenüber dem heutigen Zustand zeigen die Berechnungen eine Zu-

nahme von 403 Fahrten pro Werktag bzw. 390 Fahrten pro Tag. Die 

stärkste absolute Verkehrszunahme erfährt die Aarauerstrasse, westlich 

des Knotens mit der Gösgerstrasse bzw. östlich des Knotens mit der Wei-

ermattstrasse. Die relative Verkehrszunahme ist mit 1 bis 1.3 % jedoch 

gering.  

Mit 9.5 % am grössten ist die relative Verkehrszunahme auf der C.F. 

Ballystrasse. Dies hängt jedoch mit dem geringen bestehenden Verkehrs-

aufkommen zusammen. Insgesamt kann die Verkehrszunahme als rela-

tiv gering und somit als verträglich beurteilt werden. Sämtliche An-

schlussknoten im umliegenden Strassennetz können den durch die 

Überbauung entstehenden Mehrverkehr aufnehmen.  

Nach den Sonderbauvorschriften hat sich die Anzahl der Abstellplätze 

an den Richtwerten gemäss KBV zu orientieren. Die Berechnungen im 

Verkehrsgutachten haben einen Bedarf von 233 Abstellplätze für Mo-

torfahrzeuge ergeben. Gemäss den ausgewiesenen Abstellplätzen im 

Richtprojekt kann dieser Bedarf gedeckt werden. Der verbindliche und 

präzise Nachweis der Abstellplätze für Motorfahrzeuge und Fahrräder ist 

im Baubewilligungsverfahren zu erbringen.  

Die Sonderbauvorschriften enthalten verschiedene Punkte zur Förderung 

einer nachhaltigen Mobilität. So sind auf dem Areal Lademöglichkeiten 

für E-Bikes bereitzustellen und unterirdische Abstellplätze mit Elektrola-

destationen auszurüsten.  

  

Parkierung 

Nachhaltige Mobilität 
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Die Richtlinie für Feuerwehrzufahrten, Bewegungs- und Stellflächen 

empfiehlt, bei Gebäuden über 11 Metern Höhe eine Stellfläche von mi-

nimal 6 x 12 Metern vorzusehen. Diese müssen über Zufahrten von mi-

nimal 3.50 Metern Breite erreichbar sein. Das Richtprojekt Freiraum er-

bringt den Nachweis, dass die Anforderungen für die entsprechenden 

Gebäude in den Baubereichen A1 bis A5 sowie C3 (Baubereiche gemäss) 

Gestaltungsplan) erfüllt werden können. 

 

 

Abbildung 31: Stellflächen Hubrettungsfahrzeug (arcoplan klg, Erläuterungs-
bericht Freiraumgestaltung) 

Die Erschliessung und Parkierung ist für den Planungsperimeter für den 

motorisierten Verkehr, den Fuss- und Veloverkehr und den öffentlichen 

Verkehr ausreichend und zweckmässig sichergestellt. Die Überbauung 

führt zu einem gewissen Verkehrszunahme, welche als relativ gering und 

somit als verträglich beurteilt werden kann.  Die Planung ist bezüglich 

Verkehr und Erschliessung recht- und zweckmässig.  

  

Feuerwehrzufahrten,  
Stellflächen 

Fazit 
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7.7 Lärmbeurteilung 

Basierend auf dem Richtprojekt (Stand 2022, Abbildung 32) wurde eine 

Lärmbeurteilung vorgenommen, siehe Beilage 8. Die Beurteilung hat 

aufgezeigt, dass die massgebenden Immissionsgrenzwerte (IGW) beim 

Gebäude A13 an der Südfassade am Tag und in der Nacht um 1 dB(A) 

überschritten. Beim Gebäude F wird im östlichen Gebäudeteil der IGW 

in der Nacht um 1 dB(A) überschritten. Bei den übrigen Gebäuden wer-

den die IGW sowohl am Tag als auch in der Nacht eingehalten, teilweise 

jedoch nur knapp. Für die gewerbliche Nutzung im EG werden die IGW 

auch im östlichen Bereich an der Südfassade eingehalten. Bei den übri-

gen Neubauten werden IGW sowohl am Tag als auch in der Nacht ein-

gehalten. 

Beim bestehenden Wohngebäude A19 werden die IGW sowohl am Tag 

als auch in der Nacht um bis zu 2 dB(A) überschritten. Beim Gebäude 

A23 werden die IGW am Tag und in der Nacht für die gewerbliche Nut-

zung knapp eingehalten. Die IGW müssen bei diesen beiden bestehen-

den Gebäuden nicht eingehalten werden, solange keine wesentlichen 

Änderungen im Sinne der LSV vorgesehen sind. Als wesentliche Ände-

rung bestehender Bauten gilt, wenn neue lärmempfindliche Räume ge-

schaffen werden, bestehende lärmempfindliche Räume einer Nutzung 

mit höherer Lärmempfindlichkeit zugeführt, neu zu Wohnzwecken ge-

nutzt werden oder die Fläche bestehender lärmempfindlicher Räume er-

heblich vergrössert wird. 

 

 

Abbildung 32 Richtprojekt (Husistein & Partner AG, 2. Mai 2022) 

 

Für die weitere Projektierung des Bauvorhabens sind im Zusammenhang 

mit dem Lärm für die Gebäude A13 und F (Bereich Ost) mit Grenzwert-

überschreitungen folgende Massnahmen (teilweise in Kombination) 

denkbar und zu prüfen: 

IGW an Südfassade  
teilweise überschritten 

Bestehende Gebäude  
A19, A23 

Mögliche Massnahmen 

A05 A07 
A11 A13 

A19 
A19b 

A23 

A36 
F 
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- Verschiebung der Gebäude in Richtung Norden bzw. Rückverset-

zung der Südfassade (grössere Distanz bzw. Abstandsdämpfung zur 

Lärmquelle) 

- Gewerbe- anstatt Wohnnutzung in den lärmbelasteten Fassadenbe-

reichen (um 5 dB(A) höhere IGW) 

- Lärmempfindliche Räume sollten so angeordnet werden, dass sie 

über ein Fenster an der Nord-, Ost- oder Westfassade gelüftet wer-

den können. Im Sinne der Vorsorge und des Wohnkomforts sollte 

diese Massnahme bei allen Neubauten entlang der Aarauerstrasse 

berücksichtigt werden. 

- Loggien mit, sofern notwendig, geschlossenen Balkonbrüstungen 

und Auskleidung der Balkondecken mit schallabsorbierendem Ma-

terial 

- Gesuch um Ausnahmenbewilligung nach Art. 31 LSV ans Amt für 

Umwelt (AfU). Die Möglichkeit für eine Ausnahmebewilligung ist 

frühzeitig abzuklären. Nach kantonaler Praxis gilt bei lärmempfind-

lichen Räumen jeweils das Lüftungsfenster mit der geringsten Lärm-

belastung als massgebender Empfängerpunkt. Weist der gleiche 

Raum aber zusätzlich Fenster mit IGW-Überschreitungen auf, ist für 

diese Fenster beim kantonalen AfU ein Gesuch um Ausnahmebewil-

ligung nach Art. 31 LSV zu stellen 

Die Nutzung der Gebäude, die Gebäudeanordnung, Gebäudeform und 

Grundrissgestaltung müssen der Lärmproblematik nach Möglichkeit 

Rechnung tragen. Die lärmempfindlichen Räume sind grundsätzlich so 

anzuordnen, dass sie über ein Fenster an einer lärmabgewandten Fas-

sade mit eingehaltenen IGW verfügen. 

Im Rahmen des Baugesuchverfahrens ist auf Stufe Bauprojekt ein detail-

liertes Lärmgutachten für sämtliche Neubauten entlang der Aarau-

erstrasse unter Berücksichtigung der umgesetzten Massnahmen und der 

aktuellsten Verkehrszahlen zu erbringen. Ein allfällig notwendiges Ge-

such um eine Ausnahmebewilligung nach Art. 31 LSV ist ebenfalls auf 

Stufe Bauprojekt beim AfU einzureichen.  

  

Fazit 
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7.8 Belasteter Standort, Boden 

Es gilt lediglich der erste Schritt im Prozess (Eintrag im KbS) als abge-

schlossen. Es wurden keine altlastenrechtlichen Untersuchungen durch-

geführt. Vor Einreichen der Baubewilligung für die erste Etappe des Bau-

vorhabens ist beim belasteten Standort eine Altlasten-Voruntersuchung 

durchzuführen, sodass das Amt für Umwelt den belasteten Standort ab-

schliessend altlastenrechtlich beurteilen kann. Grundsätzlich ist im Be-

reich des belasteten Standorts langfristig kein Rückbau oder Neubau von 

Gebäuden geplant. 

Verschiedene Flächen des Planungsperimeters sind als Verdachtsflächen 

für eine Schadstoffbelastung des Bodens ausgewiesen (vgl. Kapitel 3.10) 

Auf mehrerer dieser Flächen sind Neubauten geplant. Im Baubewilli-

gungsverfahren ist aufzuzeigen, ob und wieviel Ober- und Unterboden 

abgetragen werden muss und wo dieser Boden wiederverwertet wird. 

Wird Boden aus dem Projektperimeter weggeführt, ist eine vorgängige 

Beprobung und Schadstoffuntersuchung des Bodens durch eine qualifi-

zierte Fachperson notwendig. Die Weiterverwendung ist mit dem Amt 

für Umwelt abzuklären.  

Für Bauvorhaben, die eine Fläche von mehr als 5’000 m2 betreffen, ist 

nach der Vollzugspraxis des Kantons Solothurn ein Bodenschutzkonzept 

erforderlich. Darin ist neben der Abklärung des Ausgangszustandes des 

betroffenen Bodens, der schonende Umgang mit dem Boden sowie des-

sen Weiterverwertung aufzuzeigen. Das Bodenschutzkonzept muss vor 

der Erteilung der Baubewilligung von der Abteilung Boden beurteilt und 

gutgeheissen werden. 

Die Planung ist betreffend Boden recht- und zweckmässig. Die Sonder-

bauvorschriften enthalten entsprechende Bestimmungen zum Boden-

schutz und zum belasteten Standort.  

  

Belasteter Standort 

Schadstoffbelastete Böden 
(Prüfperimeter Bodenabtrag) 

Bodenschutzkonzept 

Fazit 
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7.9 Wasserversorgung und –entsorgung 

Der Planungsperimeter gilt gemäss rechtsgültiger Generellen Wasserver-

sorgungsplanung (GWP, RRB Nr. 2012/2014) als erschlossen. Die Hyd-

ranten zur Versorgung des Perimeters mit Löschwasser sind im Baube-

willigungsverfahren mit der Solothurnischen Gebäudeversicherung zu 

klären. 

Der Planungsperimeter gilt gemäss rechtsgültigem Generellen Entwäs-

serungsplan (GEP, RRB Nr. 2009/2047) grundsätzlich als erschlossen (Ab-

bildung 33). Die Liegenschaften entlang der Aarauerstrasse sind bzw. 

werden an die bestehende Abwasserleitung in der Aarauerstrasse 

(250) angeschlossen. Im nördlichen Bereich des Gestaltungsplanperi-

meters kann das Abwasser in die bestehenden Leitungen in der Probst-

mattstrasse (600) und C.F. Ballystrasse (900) eingeleitet werden. Ge-

mäss dem zuständigen GEP-Ingenieur der Gemeinde (KFB Pfister AG), 

wird die Kapazität dieser bestehenden Leitungen als ausreichend beur-

teilt. Zu beachten ist, dass sich die Leitung in der C.F. Ballystrasse nur auf 

einer Tiefe von 2.40 m befindet. 

Gemäss rechtsgültigen GEP gilt im nördlichen Bereich des Gestaltungs-

planperimeters Versickerungs- und Retentionsprüfpflicht. Grundsätzlich 

ist im gesamten Gestaltungsplanperimeter das unverschmutzte Regen-

wasser soweit als möglich über die Schulter zu entwässern und in Grün-

flächen oberflächlich zur Versickerung zu bringen.  

Die Entwässerung sowie die Versickerungsmöglichkeiten und allfällige 

Retentionsmassnahmen sind auf Stufe des Baugesuchs detailliert zu prü-

fen und nachzuweisen. Auf der GB Nr. 719 befindet sich auf der West-

seite der Baubereiche B3 und B4 ein Versickerungsschacht. Zudem be-

findet sich westlich des Gestaltungsplanperimeters auf dem Grundstück 

GB Nr. 2211 eine Sickerpackung. 

Im nördlichen Bereich der GB Nr. 719 verläuft eine Mischabwasser-Sam-

melkanal (400mm) mitten durch den Baubereich A6. Bei der Planung 

des Bauprojekts ist die Leitung zu berücksichtigen und eine Verlegung 

sorgfältig mit dem GEP-Ingenieur der Gemeinde abzuklären. 

 

Wasserversorgung 

Wasserentsorgung /  
Entwässerung 

Abwasserleitung GB Nr. 719 
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Abbildung 33 Ausschnitt Generelle Entwässerungsplanung GEP  
(infogis.ch, Nov. 2022) 

Die Planung ist betreffend Wasserversorgung und -entsorgung recht- 

und zweckmässig.  

  

Fazit 
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7.10 Grundwasser 

Der Planungsperimeter liegt im Gewässerschutzbereich Au. Gemäss der 

seit dem 01.01.1999 in Kraft getretenen Eidg. Gewässerschutzverord-

nung dürfen im Gewässerschutzbereich AU grundsätzlich keine Bauten 

erstellt werden, die unter dem mittleren Grundwasserspiegel (MGW) lie-

gen.  

Bei Einbauten unter den mittleren Grundwasserspiegel (MGW) ist im 

Baubewilligungsverfahren beim BJD (Bau- und Justizdepartement) eine 

Gewässerschutzbewilligung nach Art. 31 und Art. 32 der Gewässer-

schutzverordnung (GSchV; SR 814.201) und eine Ausnahmebewilligung 

nach Anhang 4 Ziff. 211.2 GSchV einzuholen. Auf die Ausnahmebewil-

ligung besteht kein Rechtsanspruch. Die Grundwassermächtigkeit ist mit 

2 – 10 m und der Grundwasser-Mittelstand mit ca. 369 m ü. M. ange-

geben. Der mittlere Grundwasserspiegel (MGW) von ca. 369.00 m ü. M. 

darf für den Keller / Tiefgarage-Bau (Unterkante Bodenplatte) nicht un-

terschritten werden. Gemäss Richtprojekt kommen die unterirdischen 

Bauten bei ca. 371 m ü.M. und damit über dem MGW zu liegen.  

Die Planung ist betreffend Grundwasserschutz recht- und zweckmässig. 

Betreffend Grundwasser wurde eine Bestimmung in die Sonderbauvor-

schriften integriert. 

  

Grundwasserschutz 
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7.11 Weitere Umweltaspekte 

Im Norden des Planungsperimeters verläuft das Rotlochbächli eingedolt 

in der C.F. Ballystrasse. Eine Offenlegung des Baches ist in diesem Be-

reich nicht realistisch und sinnvoll. Eine Ausdolung wäre höchstens öst-

lich des Grundstücks GB Nr. 485 auf einer Länge von rund 30 m möglich. 

Der der Bach auf der gesamten Länge durch das Siedlungsgebiet einge-

dolt verläuft, würde eine Ausdolung auf diesem kurzen Abschnitt kaum 

einen ökologischen Nutzen mit sich bringen. In der OPR wurde kein Ge-

wässerraum ausgeschieden. Gemäss revidiertem Erschliessungsplan ist 

eine Unterhaltsbaulinie von 4.0 m ab der Leitung zu berücksichtigen.  

Das eingedolte Rotlochbächli hat für die Gestaltungsplanung keine Re-

levanz. Es ist kein Gewässerraum zu berücksichtigen.  

 

Abbildung 34  Ausschnitt revidierter Erschliessungsplan Mitte West (RRB Nr. 
2023/1223).  

Der Planungsperimeter ist grundsätzlich nicht von Naturgefahren betrof-

fen, es besteht aber eine Gefährdung durch Oberflächenabfluss im Be-

reich der bestehenden Gewerbebauten auf dem Grundstück GB Nr. 719 

sowie im Bereich des Grundstücks GB Nr. 678 (vgl. Kapitel 3.11). Das 

Richtprojekt trägt dieser Gefährdung mit der Lage der Bauten im Ge-

lände und der geplanten Umgebungsgestaltung Rechnung.  

Die Planung ist betreffend Naturgefahren recht- und zweckmässig. Bei 

den geplanten Bauvorhaben soll die Gefährdungskarte Oberflächenab-

fluss des Bundesamts für Umwelt (BAFU) berücksichtigt werden. In den 

Sonderbauvorschriften wurde eine entsprechende Bestimmung inte-

griert.  
  

Fliessgewässer 

Naturgefahren 
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Von Seiten Bauherrschaft wird grossen Wert auf eine nachhaltige Bau-

weise und Energieversorgung gelegt. Die Dachflächen sollen soweit 

möglich mit Photovoltaischen und / oder thermische Solaranlagen ge-

nutzt werden. Im Rahmen des Bauprojekts wird zudem eine Versorgung 

durch Fernwärme geprüft.  

Die Planung ist betreffend Energie recht- und zweckmässig.  

Folgende raumplanerisch bedeutsamen Umweltaspekte sind im Zusam-

menhang mit der vorliegenden Planung nicht relevant:  

- Wald: Der Waldabstand von 20.0 m Richtung Süden (Waldfeststel-

lung südlich Aarauerstrasse) ist eingehalten.  

- Ortsbildschutz, Kulturdenkmäler: Im Planungsperimeter befinden 

sich keine geschützten Kulturobjekte, Kulturdenkmäler oder archä-

ologischen Fundstellen.  

- Störfallvorsorge: Die westlich vom Gestaltungsplanperimeter verlau-

fende Eisenbahnlinie sowie die südlich verlaufende Kantonsstrasse 

(Durchgangsstrasse) unterliegen der Störfallverordnung. Der Gestal-

tungsplanperimeter wird jedoch nicht von einem Konsultationsbe-

reich überlagert. 

- Inventar der historischen Verkehrswege (IVS): Die Aarauerstrasse 

(Kantonsstrasse) ist im IVS als historischer Verlauf von nationaler Be-

deutung eingetragen (SO 10.2). In der Gestaltungsplanung sind be-

treffend IVS keine Massnahmen zu treffen (Zuständigkeit Kanton).  

  

Energie 

Nicht relevante  
Umweltaspekte 
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7.12 Fazit Interessenabwägung 

Mit der geplanten Entwicklung des Nabholz-Areals entsteht ein verdich-

tetes, qualitativ hochwertiges, nutzungsdurchmischtes Gebiet mit at-

traktiven und teilweise öffentlichen Grün- und Freiräumen. Mit der Be-

bauung von heute brachliegenden Flächen, der Realisierung von öffent-

lich zugänglichen Bereichen und der attraktiven Gestaltung der Ge-

bäude und der Umgebung wird das Quartier um das Nabholz-Areal auf-

gewertet und einen Beitrag zur qualitätsvollen Siedlungsentwicklung 

nach innen geleistet.  

Die Interessenabwägung hat aufgezeigt, dass auf Stufe des Baubewilli-

gungsverfahrens insbesondere die folgenden Aspekte sorgfältig zu prü-

fen und nachzuweisen sind: 

- Lärmschutz: Es ist ein Lärmgutachten zu erstellen und die die Einhal-

tung der IGW nachzuweisen. 

- Hecke: Die Realisierung einer artenreichen Hecke mit einer entspre-

chenden Bestockung ist im Baugesuch nachzuweisen.  

- Erschliessung ab Kantonsstrasse: Die neue Zufahrt ab der Kantons-

strasse zwischen den Baubereichen B2 und C3 ist sorgfältig und in 

Absprache mit dem Kanton zu planen. 

- Verkehr: Der entstehende Mehrverkehr ist mit einer entsprechenden 

Verkehrsführung zweckmässig zu lenken und negative Auswirkun-

gen auf die angrenzenden Quartiere möglichst zu minimieren. 

Grundsätzlich kann der Gestaltungsplan Nabholz-Areal mit SBV als 

recht- und zweckmässig beurteilt werden.    
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8 Planungsablauf, Information und  
Mitwirkung  

8.1 Zeitlicher Ablauf der Nutzungsplanung 

September 2021  
bis Mai 2022 

Erarbeitung Richtprojekt durch Husistein & Partner AG, unter Einbe-
zug Auftraggeber, betroffene Grundeigentümer, Gemeinde und BSB 

Mai 2022 Übergabe Richtprojekt an BSB + Partner 

Mai – August 2022 Erarbeitung Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften 

12. Sept. 2022 Vorstellung in der Bau- und Planungskommission 

7. März 2023 Verabschiedung im Gemeinderat z.H. kantonale Vorprüfung 

März 2023 – Juni 2024 Kantonale Vorprüfung  

1. April 2025 Verabschiedung im Gemeinderat z.H. 2. Vorprüfung/Mitwirkung 

April – ca. Juli 2025 2. kantonale Vorprüfung  

5. Mai – 6. Juni 2025 Öffentliche Mitwirkung 

3. Quartal 2025 Freigabe des Dossiers z.H. öffentliche Auflage durch den Gemeinderat 
/ Öffentliche Auflage (30 Tage) 

Ende 2025 Beschluss Gemeinderat / Einreichen zur Genehmigung beim Regie-
rungsrat 

8.2 Kantonale Vorprüfung 

Der Gemeinderat von Schönenwerd hat die Planung an der Sitzung vom 

7. März 2023 zur kantonalen Vorprüfung freigegeben. Das Amt für 

Raumplanung hat mit dem Vorprüfungsbericht vom 21. Juni 2024 zum 

Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften Stellung genommen. Im 

Nachgang zur kantonalen Vorprüfung wurden insbesondere folgende 

Themenbereiche überarbeitet und ergänzt:  

- Erarbeitung Verkehrsgutachten (BSB + Partner), Einarbeitung der Er-

gebnisse in den SBV und im Raumplanungsbericht 

- Erarbeitung Richtprojekt Freiraumgestaltung (arcoplan kgs), Abstim-

mung mit dem Richtprojekt, Anpassung der Grünflächen, Hecke, 

Durchwegung, usw. im Gestaltungsplan und den SBV 

- Einarbeiten der neuen Grundlagen im Gestaltungsplan, den SBV 

und im Raumplanungsbericht sowie diverse Ergänzungen SBV und 

Raumplanungsbericht gemäss Vorprüfungsbericht. 

1. Vorprüfung 
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- Überprüfung der Grenzabstände. 

- Historische Altlastenvoruntersuchung ausgelöst. 

Das überarbeitete Dossier wurde dem Kanton zusammen mit den neu 

erarbeiteten Grundlagen im April 2025 zu einer zweiten Vorprüfung ein-

gereicht.  

8.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

Die öffentliche Mitwirkung fand vom 5. Mai bis 6. Juni 2025 statt (pa-

rallel zur zweiten kantonalen Vorprüfung). Die Bevölkerung wurde über 

den öffentlichen Anzeiger sowie über die Gemeindewebseite auf die öf-

fentliche Mitwirkung aufmerksam gemacht. Die Unterlagen waren zu 

dieser Zeit auf der Gemeindeverwaltung Schönenwerd sowie online auf 

der Gemeindewebseite einsehbar.   

Am 13. Mai 2025 wurde die interessierte Bevölkerung zu einem Infor-

mationsanlass eingeladen und über das Projekt informiert.  

Insgesamt sind während der Mitwirkungsfrist xx Stellungnahmen aus der 

Bevölkerung eingegangen. Dessen Beantwortung – sofern sich die An-

regungen/Fragen auf die Nutzungsplanung Nabholz-Areal beziehen – 

befinden sich im Mitwirkungsbericht (siehe Beilage xy).   

Ergänzung nach der öffentlichen Mitwirkung 

8.4 Öffentliche Auflage 

Der Gemeinderat hat den Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften an 

der Gemeinderatssitzung vom TT.MM.JJJJ für die öffentliche Auflage 

freigegeben. Die öffentliche Auflage hat TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ statt-

gefunden.  

Ergänzung nach der öffentlichen Auflage 

  

2. Vorprüfung 
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9 Schlussfolgerung und Würdigung 

Mit der Rechtsetzung der vorliegenden Planung findet ein langjähriger 

Planungsprozess seinen erfolgreichen Abschluss. Die wesentlichen 

Merkmale der angestrebten Entwicklung im Bereich des Nabholz-Areals 

gemäss dem räumlichen Leitbild und der Ortsplanungsrevision sind in 

das Richtprojekt eingeflossen und wurden im Gestaltungsplan mit SBV 

verbindlich festgelegt. Die Nutzungsplanung schafft die Rahmenbedin-

gungen für eine erfolgreiche bauliche Entwicklung eines nutzungsdurch-

mischten und attraktiven Quartiers.  

Für eine erfolgreiche Entwicklung über einen Planungsperimeter dieser 

Grösse ist es unabdingbar, wirtschaftliche, politische und soziale Aspekte 

von Anfang an einzubeziehen. Ein kooperativer Planungsansatz, welcher 

die wesentlichen von der Planung betroffenen Akteure einbezieht, ist 

deshalb sehr wichtig. Diesem Umstand wurde von Beginn an Rechnung 

getragen. Als Produkt liegt nun eine durch alle beteiligten Akteure mit-

getragene Nutzungsplanung vor. 

Der Gemeinderat von Schönenwerd erachtet die vorliegende Nutzungs-

planung als sinnvoll und zweckmässig. Wie im vorliegenden Raumpla-

nungsbericht dargelegt, sind die von der Gemeinde angestrebten und in 

der revidierten Ortsplanung festgelegten Leitplanken langfristig sicher-

gestellt. Weiter entspricht die vorliegende Planung auch den übergeord-

neten (gesetzlichen) Grundlagen und Anforderungen von Region, Kan-

ton und Bund.  
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